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Vorbemerkungen

Vorlage

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemäß Art. 126d Abs. 1 Bundes– 
Verfassungsgesetz nachstehenden Bericht über Wahrnehmungen, die er bei einer 
Gebarungsüberprüfung getroffen hat.

Berichtsaufbau

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammenfassend die 
Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der Textzahl), 
deren Beurteilung durch den Rechnungshof (Kennzeichnung mit 2), die Stellung-
nahme der überprüften Stelle (Kennzeichnung mit 3) sowie die allfällige Gegenäuße-
rung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht. 

Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls kaufmännische 
Auf– und Abrundungen.

Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage über die Website 
des Rechnungshofes www.rechnungshof.gv.at verfügbar.
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Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz
ARR Allgemeine Rahmenrichtlinien
Art. Artikel

BGBl. Bundesgesetzblatt
BMBWF Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
BMF Bundesministerium für Finanzen
BMSGPK Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz
B–VG Bundes–Verfassungsgesetz
bzw. beziehungsweise

ECTS European Credit Transfer and Accumulation System (Europäisches 
System zur Anrechnung, Übertragung und Akkumulierung von 
Studienleistungen)

EKG Elektrokardiogramm
etc. et cetera
EU Europäische Union
EUR Euro

f(f). folgend(e)

G(es)mbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

i.d.(g.)F. in der (geltenden) Fassung 
IT Informationstechnologie 

 KEF und RZ VO/ Verordnung der Österreichischen Ärztekammer über Kenntnisse,  
KEF und RZ–V  Erfahrungen und Fertigkeiten in der Ausbildung zur Ärztin für 

Allgemeinmedizin/zum Arzt für Allgemeinmedizin und zur 
Fachärztin/zum Facharzt, sowie über die Ausgestaltung und Form 
der Rasterzeugnisse, Prüfungszertifikate und Ausbildungsbücher 

KPJ Klinisch–Praktisches Jahr

Mio. Million(en)
MUG Medizinische Universität Graz
MUW Medizinische Universität Wien
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Nr. Nummer

ÖÄK Österreichische Ärztekammer
ÖSG Österreichischer Strukturplan Gesundheit

rd. rund
RH Rechnungshof
RSG Regionaler Strukturplan Gesundheit

S. Seite

TZ Textzahl(en)

u.a. unter anderem

v.a. vor allem
VfGH Verfassungsgerichtshof
VZÄ Vollzeitäquivalent(e)

Z Ziffer
z.B. zum Beispiel



Ärzteausbildung

8

Ärzteausbildung

Glossar

Additivfach
Eine Ausbildung in einem Additivfach nach der Ärztinnen–/Ärzte–Ausbildungs-
ordnung 2006 oder früher bezeichnet die nicht verpflichtende ergänzende spezi-
elle Ausbildung in der Dauer von zumindest drei Jahren im Sinne einer Schwer- 
punktausbildung für eine besonders vertiefte allgemeinmedizinische oder fach-
ärztliche Berufsausübung.

Ausbildungsstätte
Ausbildungsstätten sind insbesondere Organisationseinheiten einer Kranken-
anstalt (z.B. eine Krankenanstaltenabteilung), die Turnusärztinnen und Turnus-
ärzte in der Allgemeinmedizin oder in einem Sonderfach ausbilden dürfen. Eine 
Ausbildungsstätte hat bestimmte ärzterechtlich geregelte Voraussetzungen zu 
erfüllen und benötigte zur Zeit der Gebarungsüberprüfung die Anerkennung 
durch die Österreichische Ärztekammer.

Ausbildungsstelle
Im Rahmen der Anerkennung z.B. einer Krankenanstaltenabteilung als Ausbil-
dungsstätte für Allgemeinmedizin oder ein Sonderfach legte zur Zeit der Geba-
rungsüberprüfung die Österreichische Ärztekammer auf Basis der ärzterecht- 
lichen Vorgaben die Anzahl der gleichzeitig besetzbaren Ausbildungsstellen fest; 
die Anzahl der Ausbildungsstellen hängt etwa mit der fachärztlichen Ausstattung 
und den erbrachten Leistungen zusammen.

Curriculum
Ein Curriculum (Studienplan) ist eine Verordnung, mit der das Qualifikationspro-
fil, der Inhalt sowie der Aufbau eines Studiums und die Prüfungsordnung festge-
legt werden. Erstellt werden Curricula von den vom Senat einer Universität 
eingesetzten Curricula–Kommissionen, ihre Genehmigung obliegt dem Senat.

Lehrkrankenhaus, Lehrordination
Das Klinisch–Praktische Jahr im Rahmen des Studiums für Humanmedizin an den 
Medizinischen Universitäten Graz und Wien findet in von diesen zertifizierten 
Lehrkrankenhäusern bzw. teilweise in Lehrordinationen im niedergelassenen 
Bereich (z.B. in einer Einzelordination) statt.

Lehrpraxis
Die Ärzteausbildung kann bzw. muss (im Rahmen der allgemeinmedizinischen 
Ausbildung) auch im niedergelassenen Bereich stattfinden (z.B. in einer Einzel-
ordination). Dafür benötigte diese Einrichtung zur Zeit der Gebarungsüber-
prüfung eine Bewilligung der Österreich ischen Ärztekammer nach den ärzte- 
rechtlichen Bestimmungen.
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Nebenfach
Nach der Ärztinnen–/Ärzte–Ausbildungsordnung 2006 gibt es in der fachärzt-
lichen Ausbildung Pflichtnebenfächer (Gegenfächer), die neben dem Hauptfach 
verpflichtend, und Wahlnebenfächer, die wahlweise zu absolvieren sind. Wahl-
nebenfächer können gebundene Wahlnebenfächer sein, die aus einem Katalog 
bestimmter Sonderfächer, und freie Wahlnebenfächer, die aus dem Katalog 
sämtlicher Sonderfächer zu wählen sind. Wahlnebenfächer können auch das 
Hauptfach oder Pflichtnebenfächer sein.

Österreichische Ärztekammer, Landesärztekammer
Zur Vertretung der gemeinsamen Interessen der in Österreich tätigen Ärztinnen 
und Ärzte ist auf Bundesebene die Österreichische Ärztekammer mit Sitz in 
Wien, in den Ländern jeweils eine Landesärztekammer eingerichtet. Die Landes-
ärztekammern sind Mitglieder der Österreichischen Ärztekammer.

Sonderfach–Grundausbildung 
Sonderfach–Grundausbildung bezeichnet die an die Basisausbildung anschlie-
ßende fachspezifische Grundausbildung im Sonderfach zur Vermittlung von 
grundsätzlichen Kompetenzen im gesamten Gebiet des Sonderfachs.

Sonderfach–Schwerpunktausbildung
Sonderfach–Schwerpunktausbildung bezeichnet die an die Sonderfach–Grund-
ausbildung anschließende Schwerpunktausbildung zur vertieften Ausbildung in 
Teilgebieten des Sonderfachs.

Turnusärztinnen und Turnusärzte
Turnusärztinnen und Turnusärzte sind jene Ärztinnen und Ärzte, die in Ausbil-
dung zu Allgemeinmedizinerinnen bzw. –medizinern oder zu Fachärztinnen bzw. 
Fachärzten stehen.

Vertragsärztinnen und Vertragsärzte
Vertragsärztinnen und Vertragsärzte haben einen Einzelvertrag mit einem oder 
mehreren Krankenversicherungsträgern oder Krankenfürsorgeanstalten abge-
schlossen. Sie verrechnen die erbrachten Leistungen grundsätzlich direkt mit 
dem Sozialversicherungsträger bzw. der Krankenfürsorgeanstalt (nicht mit den 
Patientinnen und Patienten).
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Wahlärztinnen und Wahlärzte
Wahlärztinnen und Wahlärzte haben keinen Vertrag mit dem jeweils zuständigen 
Krankenversicherungsträger oder der Krankenfürsorgeanstalt. Die Kosten für 
eine Konsultation sind zunächst von der Patientin oder dem Patienten selbst zu 
tragen. Eine etwaige Kostenerstattung durch die zuständige Krankenversicherung 
bzw. Krankenfürsorgeanstalt erfolgt im Nachhinein.

Wohnsitzärztinnen und Wohnsitzärzte
Wohnsitzärztinnen und Wohnsitzärzte sind zur selbstständigen Berufsausübung 
berechtigte Ärztinnen und Ärzte, die ausschließlich solche ärztliche Tätigkeiten 
auszuüben beabsichtigen, die weder eine Ordinationsstätte erfordern noch in 
einem Angestelltenverhältnis ausgeübt werden (z.B. Erstellung von Aktengutach-
ten, Vertretungen in Ordinationsstätten, arbeitsmedizinische und schulärztliche 
Tätigkeiten). Wohnsitzärztinnen und Wohnsitzärzte sind in die Ärzteliste einge-
tragen.
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Wirkungsbereich
 • Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
 • Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Ärzteausbildung

Prüfungsziel

» 
Der RH überprüfte von November 2019 bis September 2020 mit Unterbrechung auf 
Beschluss des Nationalrates die Ärzteausbildung. Die Überprüfung umfasste das 
Gesundheitsministerium, das Wissenschaftsministerium, die Medizinischen Univer-
sitäten Graz und Wien sowie die Österreichische Ärztekammer. Ziele der Gebarungs-
überprüfung waren die Beurteilung von rechtlichen, organisatorischen, finanziellen 
und personellen Maßnahmen im Bereich der ärztlichen Ausbildung sowie die Beur-
teilung der damit verbundenen Kosten und Wirkungen. Entsprechend dem Beschluss 
des Nationalrates lag der Fokus auf dem Studium der Humanmedizin und der post-
promotionellen Ärzteausbildung bis zur selbstständigen ärztlichen Berufsberechti-
gung (in der Folge: Ärzteausbildung) vor allem in den Bereichen Allgemeinmedizin, 
Psychiatrie (Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene) und Kinder– und Jugendheil-
kunde. Der überprüfte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2009 bis 2019.

Kurzfassung

Der Auftrag des Nationalrates zur Durchführung der Gebarungsüberprüfung umfasste 
27 Themen. Der RH fasste diese in drei Schwerpunkte zusammen: „Gesundheitsför-
derung und Prävention“, „Ärzteausbildung“ und „Ärztliche Versorgung im niederge-
lassenen Bereich“. Dieser Bericht behandelt den zweiten Schwerpunkt. Zu den beiden 
anderen Schwerpunkten legt der RH jeweils eigene Berichte1 vor. (TZ 1)

Zuständigkeiten

Für die rechtliche und organisatorische Konzeption sowie die Durchführung der ärzt-
lichen Ausbildung vom Medizinstudium bis zur selbstständigen allgemeinmedizini-
schen oder fachärztlichen Berufsberechtigung war eine Vielzahl von Einrichtungen 
zuständig. Die Zuständigkeit für das Medizinstudium lag beim Bundesministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung (in der Folge: Wissenschaftsministerium) 

1 davon bereits veröffentlicht: „Ärztliche Versorgung im niedergelassenen Bereich“ (Reihe Bund 2021/30)
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– u.a. für Rechtsgrundlagen oder Leistungsvereinbarungen mit Medizinischen 
Universitäten – und den Medizinischen Universitäten; das Klinisch–Praktische Jahr 
im letzten Studienjahr fand in Lehrkrankenhäusern und teilweise in Lehrordinatio-
nen statt. Für die anschließende Ärzteausbildung waren zur Zeit der Gebarungs-
überprüfung das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz (in der Folge: Gesundheitsministerium) u.a. für rechtliche 
Grundlagen, die Österreichische Ärztekammer daneben etwa auch für Ausbildungs-
stättenverfahren sowie u.a. Krankenanstalten und Lehrpraxen für die Durchführung 
der Ärzteausbildung zuständig. Darüber hinaus wirkten die Länder und die Sozialver-
sicherung etwa an der Lehrpraxisförderung mit. Dadurch ergaben sich Schnittstellen 
zwischen den beiden zuständigen Ministerien bzw. den jeweils für die Organisation 
und Durchführung der ärztlichen Ausbildung zuständigen Einrichtungen. Auch wenn 
daraus teilweise ein Zusammenwirken resultierte, gab es – gemessen an einer vom 
Studienbeginn bis zur selbstständigen ärztlichen Berufsberechtigung kontinuierlich 
aufbauenden und inhaltlich abgestimmten ärztlichen Ausbildung – Verbesserungs-
potenzial etwa bei der durchgängigen gegenseitigen Einbeziehung in wesentliche 
Prozesse. (TZ 2, TZ 3, TZ 4)
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Abbildung: Befasste Einrichtungen beim Studium der Humanmedizin und der Ärzteausbildung 
(Auswahl)

Die Österreichische Ärztekammer war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung seit 
beinahe 20 Jahren österreichweit für Ausbildungsstättenverfahren zuständig. Im 
Jahr 2020 hob der Verfassungsgerichtshof mit Wirksamkeit 1. April 2021 Bestim-
mungen des Ärztegesetzes 1998 als verfassungswidrig auf, die u.a. die Durchfüh-
rung von Verfahren zur Aberkennung fachärztlicher Ausbildungsstätten betrafen. Es 
hätte diesbezüglich zum Tätigwerden der Österreichischen Ärztekammer als Bundes-
behörde im übertragenen Wirkungsbereich der Zustimmung der Länder bedurft. 
Ende Mai 2021 war eine Neuregelung noch offen. Das Gesundheitsministerium 
beabsichtigte, auch etwa die Zuständigkeit für ärzterechtliche Anerkennungsverfah-
ren unter Einbeziehung der Länder neu zu regeln, um allfällige weitere Aufhebungen 
durch den Verfassungsgerichtshof zu vermeiden. Der Nationalrat beschloss am 
17. Juni 2021 eine Novelle des Ärztegesetzes 1998 (BGBl. I 172/2021), die (Zustän-
digkeits–)Änderungen auch im Bereich der Ärzteausbildung vorsah. (TZ 1, TZ 18)
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Abbildung: 11

Gesundheitsministerium: 
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Lehrpraxisförderung

Wissenschaftsministerium: 
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z.B. Rechtsgrundlagen, 
Ausbildungsstättenverfahren

Landesärztekammern:  
z.B. Mitwirkung 

Lehrpraxisförderung

Ärzte–Ausbildungs- 
kommission: Beratung in 
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Quellen: universitätsrechtliche und ärzterechtliche Grundlagen; Darstellung: RH
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Die Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG über die Organisation und Finanzierung  
des Gesundheitswesens aus 2013 sah in Art. 44 die Einrichtung einer Kommission 
gemäß § 8 Bundesministeriengesetz 1986 (in der Folge: Ärzte–Ausbildungs
kommission) als zentrales Beratungsgremium der Gesundheitsministerin bzw. des 
Gesundheitsministers in Ärzteausbildungsangelegenheiten vor. Wissenschaftsminis-
terium und Medizinische Universitäten waren in der Ärzte–Ausbildungskommission 
nicht als Mitglieder vorgesehen. Für eine langfristige, gesamthafte und bedarfsge-
rechte Planung, Steuerung und Weiterentwicklung der gesamten ärztlichen Ausbil-
dung vom Studium der Humanmedizin bis zur selbstständigen ärztlichen 
Berufsberechtigung und damit der künftigen ärztlichen Versorgungssituation wäre 
die gleichberechtigte Einbeziehung aller beteiligten Einrichtungen in die Ärzte–
Ausbildungskommission zweckmäßig. (TZ 2, TZ 20)

Medizinabsolventinnen und Medizinabsolventen 

Die Beschränkung des Zugangs zum Medizinstudium an den öffentlichen Universitä-
ten ab dem Studienjahr 2005/06 begann sich – bei einer Mindeststudiendauer von 
zwölf Semestern – nach dem Studienjahr 2010/11 auf die Absolventenzahlen auszu-
wirken: Die jährliche Absolventenzahl lag im Durchschnitt der Studienjahre 2011/12 
bis 2018/19 bei 1.269 und war damit um 19 % niedriger als die jährliche Absolven-
tenzahl im Durchschnitt der Studienjahre 2000/01 bis 2010/11 (1.576). Demgegen-
über erhöhte sich von 2009 bis 2020 die Zahl der Ärztinnen und Ärzte in Österreich 
von insgesamt rd. 38.290 auf rd. 47.220 um 23 %, jene der Turnusärztinnen und 
Turnusärzte von rd. 6.710 auf rd. 8.020 um 20 %. (TZ 5, TZ 7)

Zwischen der Zahl der Medizinabsolventinnen und –absolventen und der Zahl der in 
der Folge im Arztberuf tätigen Ärztinnen und Ärzte in Österreich bestand eine erheb-
liche Differenz. Gründe dafür konnten etwa die Wahl eines anderen Berufs weges 
oder eine ärztliche Tätigkeit außerhalb Österreichs sein. Die jährliche Differenz 
betrug im Zeitraum 2008/09 bis 2018/19 durchschnittlich mehr als 30 %. Durch den 
Zuzug von Absolventinnen und Absolventen nicht–österreichischer Universitäten 
konnte die Differenz teilweise kompensiert werden. Österreich gab je Medizinabsol-
ventin und –absolventen bis zu rd. 542.000 EUR aus. (TZ 6)

Ausbildungsreform 2014/15

Eine umfassende Neugestaltung der Ärzteausbildung im Anschluss an das mindes-
tens sechsjährige Medizinstudium erfolgte 2014/15. Kernstück der reformierten 
Ausbildung war die Teilung der Ausbildung in Krankenanstalten in eine neunmona-
tige Basisausbildung und die darauf aufbauende allgemeinmedizinische Ausbildung 
oder Facharztausbildung in 50 Sonderfächern. Als weitere wesentliche Neuerung 
war der letzte Teil der allgemeinmedizinischen Ausbildung in einer Lehr(grup- 
pen)praxis oder einem Lehrambulatorium (in der Folge für alle: Lehrpraxis) im 
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niedergelassenen Bereich zu absolvieren. Die Ausbildung im Fach Allgemeinmedizin 
verlängerte sich um mindestens sechs Monate auf mindestens dreieinhalb Jahre. 
Die Facharztausbildung blieb mit mindestens sechs Jahren gleich lang. (TZ 2)

Abbildung: Ärzteausbildung vor (Ärzteausbildung Alt) und nach der Ausbildungsreform 2014/15 
(Ärzteausbildung Neu)

Mit der Ausbildungsreform 2014/15 war trotz der maßgeblichen Änderung der 
Ärzteausbildung (z.B. Einführung der Basisausbildung, Verlängerung der allgemein-
medizinischen Ausbildung um mindestens sechs Monate von 36 Monaten auf 
42 Monate) gesetzlich keine gesamthafte Evaluierung vorgesehen. Die regelmäßi-
gen von der Österreichischen Ärztekammer beauftragten Ausbildungsevaluierungen 
wurden in der Ärzte–Ausbildungskommission kaum thematisiert, obwohl sie teil-
weise deutliches Verbesserungspotenzial aufzeigten. (TZ 21, TZ 24, TZ 26, TZ 27) 

7
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Turnusärztinnen und Turnusärzte, die ab 1. Juni 2015 eine Ärzteausbildung began-
nen, hatten zu Beginn die neunmonatige Basisausbildung zu absolvieren; danach 
startete entweder eine allgemeinmedizinische oder fachärztliche Ausbildung. Die 
Zeiträume zwischen Studienabschluss und Beginn der Basisausbildung sanken seit 
2015 tendenziell, jedoch betrugen sie 2019 bei 67 % der Studienabsolventinnen und 
–absolventen zwischen einem Monat und sechs Monaten. Die Basisausbildung war 
deutlich weniger rechtlichen Vorgaben unterworfen als die darauffolgende allge-
meinmedizinische oder fachärztliche Ausbildung. Die von der Österreichischen Ärzte-
kammer beauftragten Evaluierungen zeigten deutliches Verbesserungspotenzial für 
die Basisausbildung, etwa im Hinblick auf einen strukturierten Ablauf bzw. den 
Umfang der Lerninhalte. (TZ 23, TZ 24)

Allgemeinmedizin

Bei der Allgemeinmedizin gab es in den vergangenen Jahren immer wieder eine 
öffentliche Diskussion über bestehende bzw. potenzielle künftige Versorgungseng-
pässe. Die Anzahl der allgemeinmedizinischen Turnusärztinnen und Turnusärzte in 
Krankenanstalten nahm von 1.631 im Jahr 2016 um 33 % auf 1.095 im Jahr 2020 ab. 
Darüber hinaus wechselten viele Turnusärztinnen und Turnusärzte während oder 
nach der allgemeinmedizinischen Ausbildung in eine Sonderfachausbildung. Beides 
stand in einem Spannungsverhältnis zur Intention der Ausbildungsreform 2014/15, 
die auf eine Attraktivierung der allgemeinmedizinischen Ausbildung abzielte. Im 
Zeitraum 2015 bis 2019 war in der Allgemeinmedizin die Anzahl der Austritte aus 
der Ärzteliste zumeist deutlich geringer als jene der inländischen berufsrechtlichen 
Anerkennungen und näherte sich erst 2019 an. (TZ 7, TZ 8, TZ 25, TZ 39, TZ 40)

An den Medizinischen Universitäten Graz und Wien war die Allgemeinmedizin als 
eines von 51 ärztlichen (Sonder–)Fächern strategisch, organisatorisch, personell und 
in der Lehre präsent. So gab es etwa an beiden Medizinischen Universitäten eine 
eigene Organisationseinheit und eine eigene Professur für Allgemeinmedizin. Beide 
holten mit praktizierenden Allgemeinmedizinerinnen und –medizinern die Praxis in 
die universitäre Ausbildung. Im Laufe des Studiums war jede und jeder Studierende 
durch allgemeinmedizinische Anteile in der Pflichtlehre mit diesem Fach befasst. 
Weiters hatten beide Universitäten zusätzliche Projekte zur Attraktivierung der 
Allgemeinmedizin implementiert. (TZ 11)

Das Fächerspektrum der neuen allgemeinmedizinischen Ausbildung war insofern 
ein Kompromiss, als etwa die Neurologie letztlich nur ein Wahlfach und kein Pflicht-
fach wurde. Auch die erste Novelle der Ärztinnen–/Ärzte–Ausbildungsordnung 2015 
vom Februar 2021 beließ die Neurologie unverändert als Wahlfach. Die Chirurgie 
wurde auf Anregung der Österreichischen Ärztekammer als zusätzliches Wahlfach 
festgelegt. (TZ 27)
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Die Ausbildungsreform 2014/15 verpflichtete die allgemeinmedizinischen Turnus-
ärztinnen und Turnusärzte, den letzten Teil ihrer Ausbildung im niedergelassenen 
Bereich zu absolvieren. Damit verbunden waren auch höhere Anforderungen an die 
Lehrpraxen. Mit Stand Juni 2020 waren von den österreichweit bewilligten 456 Lehr-
praxisstellen Allgemeinmedizin 27 % besetzt. Die Auslastung der Lehrpraxisstellen 
lag in der Steiermark (47 %) und Wien (43 %) deutlich über dem Österreichschnitt, 
in Niederösterreich (18 %), Salzburg (18 %) und Oberösterreich (12 %) bewegte sie 
sich deutlich darunter. (TZ 28, TZ 29, TZ 30)

Die zwei verschiedenen Abwicklungsmodalitäten der von Bund, Ländern und Sozial-
versicherung finanzierten Lehrpraxisförderung waren aufwändig und erforderten 
eine umfassende Kommunikation zwischen den Beteiligten. Basis und Höhe der 
Lehrpraxisförderung waren von Fall zu Fall unterschiedlich. Die Höhe der Förderung 
bewegte sich für die Dauer von sechs Monaten in einer Bandbreite von rd. 22.100 EUR 
bis rd. 30.500 EUR je Fall. Diese unterschiedlichen und komplexen Vorgangsweisen 
standen in einem Spannungsverhältnis zur intendierten bundesweiten Einheitlich-
keit der Lehrpraxisförderung. (TZ 31, TZ 34)

Intransparent war auch die jährlich österreichweit tatsächlich ausbezahlte Lehr-
praxisförderung. Die mit Stand Juli 2020 ausbezahlte Gesamtsumme für 2018 und 
für 2019 war nur durch Abfragen bei den Fördergebern ermittelbar und betrug 
1,10 Mio. EUR bzw. 3,73 Mio. EUR. In die Transparenzdatenbank wurden die Lehr-
praxisförderungen nur teilweise eingemeldet. (TZ 35)

Das Klinisch–Praktische Jahr im sechsten Studienjahr und die allgemeinmedizinische 
Ärzteausbildung inklusive Basisausbildung fielen in unterschiedliche Zuständigkei-
ten. Diese Ausbildungsabschnitte verfolgten für sich jeweils verschiedene Ziele und 
das ärztegesetzlich normierte Maß der notwendigen Aufsicht über die Tätigkeiten 
der Auszubildenden war unterschiedlich hoch. Über die zweckmäßige Ausgestaltung 
der angestrebten aufeinander aufbauenden Ausbildungsabschnitte bestanden 
verschiedene Ansichten. Eine optimale Abstimmung zwischen Klinisch–Praktischem 
Jahr und allgemeinmedizinischer Ärzteausbildung war damit noch offen. (TZ 36)

Über die Einführung einer Facharztrichtung Allgemeinmedizin wurde seit Jahren in 
verschiedenen Gremien diskutiert. Es gab sowohl befürwortende als auch ableh-
nende Meinungen zur Einführung eines Sonderfachs Allgemeinmedizin. Die Öster-
reichische Ärztekammer plante die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zu dieser 
Thematik und sollte der Ärzte–Ausbildungskommission bis Jänner 2021 ein Kon- 
zept für eine Facharztrichtung Allgemeinmedizin vorlegen. Das Regierungspro-
gramm 2020–2024 legte die Einführung dieser neuen Facharztrichtung zwar aus-
drücklich fest, eine diesbezügliche Begründung darin fehlte jedoch. (TZ 37)
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Bedarfsermittlung und Steuerungsansätze –  
Allgemeinmedizin und ausgewählte Sonderfächer

Mit dem Ziel, ausreichende allgemeinmedizinische Ausbildungskapazitäten sicher-
zustellen, normierte das Ärztegesetz 1998 eine „Ausbildungsverpflichtung“. Alle 
Träger von fondsfinanzierten Krankenanstalten mussten sicherstellen, dass dem 
künftigen Bedarf an Allgemeinmedizinerinnen und –medizinern entsprechend und 
unter Bedachtnahme auf die Beratungsergebnisse der Ärzte–Ausbildungskommis-
sion „eine ausreichende Zahl an Ausbildungsstellen für die Ausbildung zur Ärztin 
bzw. zum Arzt für Allgemeinmedizin zur Verfügung steht“. (TZ 38) 

Basis für die Bedarfsrechnung der Ärzte–Ausbildungskommission waren die auf 
Grundlage der Daten der Österreichischen Ärztekammer geschätzten Pensionierun-
gen. Diese Schätzungen waren jedoch nicht sehr treffsicher. Weitere Einflussfaktoren 
auf den Bedarf blieben unberücksichtigt, wie (Änderungen im) Beschäftigungsausmaß 
(z.B. Teilzeit), neue Versorgungsmodelle (z.B. Primärversorgungseinheiten), Öffnungs-
zeiten, Nachfrage nach ärztlichen Leistungen oder demografische Entwicklungen. 
(TZ 40)

Im Unterschied zur Allgemeinmedizin und als Ausnahme zu der bedarfsunabhängi-
gen Festsetzung von Ausbildungsstellen im fachärztlichen Bereich ermöglichte das 
Ärztegesetz 1998 seit 2009 mit der sogenannten Mangelfachregelung den künftigen 
fachärztlichen Bedarf als Anknüpfungspunkt: Die Gesundheitsministerin bzw. der 
Gesundheitsminister konnte – wenn dies notwendig war, um die fachärztliche 
Versorgung der österreichischen Bevölkerung längerfristig sicherzustellen – die 
Ausbildungsbedingungen erleichtern und so die Möglichkeit schaffen, in definierten 
Mangelfächern mehr Turnusärztinnen und Turnusärzte auszubilden als in anderen 
Sonderfächern. (TZ 38, TZ 43)

Bis Anfang 2021 gab es zwei Mangelfächer – die Kinder–Psychiatrie und die Erwach-
senen–Psychiatrie. Die Anzahl der Turnusärztinnen und Turnusärzte in der Kinder–
Psychiatrie stieg von 2016 bis 2020 deutlich (44 %), in der Erwachsenen–Psychiatrie 
jedoch kaum (2 %). Manche Länder verzeichneten sogar einen Rückgang dieser 
Turnusärztinnen und Turnusärzte. Daraus konnte geschlossen werden, dass die 
Mangelfachregelung zu keiner maßgeblichen Steigerung der Anzahl der Turnusärz-
tinnen und Turnusärzte in der Erwachsenen–Psychiatrie führte. Die Kinder– und 
Jugendheilkunde war kein Mangelfach, obwohl in der öffentlichen Diskussion immer 
wieder Versorgungsengpässe thematisiert wurden. Trotzdem stieg die Anzahl der 
Turnusärztinnen und Turnusärzte in der Kinder– und Jugendheilkunde von 2016 bis 
2020 um 22 %. Sowohl in den psychiatrischen Sonderfächern als auch in der Kinder– 
und Jugendheilkunde gab es viele unbesetzte Ausbildungsstellen. Mangels umfas-
sender Bedarfsermittlung bzw. –prognosen blieb jedoch offen, ob die Zahl der 
besetzten oder besetzbaren Ausbildungsstellen ausreichte, um Versorgungseng-
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pässe zu verhindern und die Versorgung nachhaltig sicherzustellen. (TZ 44, TZ 45, 
TZ 47, TZ 48)

Auf Basis seiner Feststellungen hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

Z E N T R A L E  E M P F E H L U N G E N

• Gemeinsam mit den Medizinischen Universitäten und der Österreichischen 
Ärztekammer wäre vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz und vom Bundes ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung ein Konzept zur Sicherstellung einer regelmäßigen, 
durchgängigen und institutionalisierten Abstimmung über Vorhaben und 
Maßnahmen für die gesamte Ausbildung zum Arztberuf zu erarbeiten. Dies 
auch vor dem Hintergrund der im Regierungsprogramm 2020–2024 vorge-
sehenen Maßnahmen für die ärztliche Ausbildung. (TZ 4) 

• Gemeinsam mit der Österreichischen Ärztekammer, den Ländern und dem 
Dachverband der Sozialversicherungsträger wären vom Bundesministerium für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, vom Bundesministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung und von den Medizinischen Universi-
täten im Lichte der festgestellten Drop–out–Rate nach dem Studienabschluss 
von letztlich mehr als 30 % geeignete Maßnahmen zu setzen, um die Ärzteaus-
bildung und Berufstätigkeit von Medizinabsolventinnen und –absolventen in 
Österreich zu forcieren. (TZ 6) 

• Im Rahmen der Bundes–Zielsteuerungskommission wäre vom Bundesministe-
rium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz darauf hinzu-
wirken, dass alle Lehrpraxisfördergeber (Bund, Länder, Sozialversicherung) ihre 
ausbezahlten Förderungen in die Transparenzdatenbank einmelden. Dabei 
wäre auch eine entsprechende Nutzung des Webtools zu prüfen. (TZ 35)

• Die vorliegenden und geplanten Evaluierungsergebnisse bzw. Konzepte zur 
Etablierung einer Fachärztin bzw. eines Facharztes für Allgemeinmedizin wären 
vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-
schutz in die Entscheidung, diese Fachrichtung einzuführen, einfließen zu 
lassen. (TZ 37)
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• Gemeinsam mit den Ländern, dem Dachverband der Sozialversicherungsträger, 
den Krankenanstaltenträgern und der Österreichischen Ärztekammer wären 
vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-
schutz geeignete Instrumente zu entwickeln, um die Prognosegenauigkeit der 
Bedarfsanalysen für allgemeinmedizinische Ausbildungskapazitäten zu verbes-
sern. (TZ 40)

• Gemeinsam mit den Ländern, dem Dachverband der Sozialversicherungsträger, 
den Krankenanstaltenträgern und der Österreichischen Ärztekammer wären 
vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-
schutz der Bedarf, die Ausbildungskapazitäten und deren Inanspruchnahme 
im psychiatrischen Bereich und im Bereich Kinder– und Jugendheilkunde zu 
evaluieren und erforder lichenfalls (weitere) Maßnahmen für eine wirksame, 
bedarfsorientierte Nachwuchssteuerung zu erarbeiten. (TZ 45, TZ 47) 
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Zahlen und Fakten zur Prüfung

Ärzteausbildung

Rechtsgrundlagen – Studium der 
Humanmedizin

Universitätsgesetz 2002, BGBl. I 120/2002 i.d.g.F.

Rechtsgrundlagen – post
promotionelle Ärzteausbildung

Ärztegesetz 1998, BGBl. I 169/1998 i.d.F. BGBl. I 50/2021
Ärztinnen–/Ärzte–Ausbildungsordnung 2006,  
BGBl. II 286/2006 i.d.F. BGBl. II 259/2011
Ärztinnen–/Ärzte–Ausbildungsordnung 2015,  
BGBl. II 147/2015 i.d.g.F.
Verordnungen der Österreichischen Ärztekammer über 
 Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der Ausbildung 
zur Ärztin für Allgemeinmedizin/zum Arzt für Allgemein-
medizin und zur Fachärztin/zum Facharzt, sowie über die 
 Ausgestaltung und Form der Rasterzeugnisse, Prüfungs-
zertifikate und Ausbildungsbücher (KEF und RZ VO 2006 und 
KEF und RZ–V 2015)

Kennzahlen 2016 2017 2018 2019 2020
Veränderung 
2016 bis 2020

Anzahl in %

Absolventinnen und Absolventen 
Humanmedizin1 1.218 1.248 1.346 1.242 1.288 6

Turnusärztinnen und Turnusärzte2 
gesamt

6.315 7.168 7.633 8.085 8.017 27

Turnusärztinnen und  
Turnusärzte für die Fächer:3 Anzahl in %

Allgemeinmedizin 1.631 1.337 1.164 1.119 1.095 -33

Kinder–Psychiatrie4 54 61 67 74 78 44

Erwachsenen–Psychiatrie5 335 335 338 344 341 2

Kinder– und Jugendheilkunde 305 310 335 331 372 22

1 einschließlich privater Universitäten; Daten bezogen auf die Studienjahre 2015/16 bis 2019/20; Daten für das 
Studienjahr 2019/20 und die Veränderung 2016 bis 2020 nach der Gebarungsüberprüfung aktualisiert

2 laut Ärzteliste der Österreichischen Ärztekammer jeweils zum 1. Jänner 
3 laut Ausbildungsstellenverwaltung der Österreichischen Ärztekammer ohne Turnusärztinnen und Turnusärzte in 

Lehrpraxen, Mittelwerte der Stichtage 1. Jänner, 1. März (2018: 26. März), 1. Juni (2018: 4. Juli) und 1. November 
(2018: 13. November)

4 umfasst die Sonderfächer Kinder– und Jugendpsychiatrie sowie Kinder– und Jugendpsychiatrie und Psychothera-
peutische Medizin (inklusive Additivfach zum 1. Jänner)

5 umfasst die Sonderfächer Psychiatrie, Psychiatrie und Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin

Quellen: BMBWF; ÖÄK
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Prüfungsablauf und –gegenstand

 1 (1) Der RH überprüfte von November 2019 bis September 2020 mit Unterbrechung 
die Ärzteausbildung. Die Gebarungsüberprüfung erfolgte gemäß Art. 126b Abs. 4 
Bundes–Verfassungsgesetz (B–VG) aufgrund des Beschlusses des Nationalrates vom 
27. März 2019 gemäß § 99 Abs. 1 Geschäftsordnungsgesetz 19752 (517 der 
Bei lagen, XXVI. Gesetzgebungsperiode). Diesem Beschluss lag ein Antrag der Abge-
ordneten Gabriela Schwarz und Dr. Brigitte Povysil sowie Kolleginnen und Kollegen 
vom 29. Jänner 2019 (561/A) zugrunde. Der Auftrag des Nationalrates zur Durchfüh-
rung der Gebarungsüberprüfung umfasste 27 Themen, die der RH in drei Schwer-
punkte gliederte – „Gesundheitsförderung und Prävention“, „Ärzteausbildung“ 
sowie „Ärztliche Versorgung im niedergelassenen Bereich“ – und auf drei Gebarungs-
überprüfungen aufteilte. Der vorliegende Bericht umfasst den Schwerpunkt „Ärzte- 
ausbildung“. Die weiteren Schwerpunkte behandelt der RH in zwei gesonderten 
Berichten3.

(2) Der vorliegende Bericht „Ärzteausbildung“ befasst sich mit der gesamten Ausbil-
dung bzw. der bedarfsgerechten Sicherstellung des ärztlichen Nachwuchses vor 
allem in den Bereichen Allgemeinmedizin, Psychiatrie (Kinder und Jugendliche sowie 
Erwachsene) und Kinder– und Jugendheilkunde für alle Versorgungsstrukturen des 
österreichischen Gesundheitssystems, also etwa sowohl für die Krankenanstalten als 
auch für den niedergelassenen Bereich. Beim Studium der Humanmedizin behan-
delt er dem Nationalratsbeschluss entsprechend vor allem die Verankerung der 
Allgemeinmedizin.

Ziele der Gebarungsüberprüfung waren die Beurteilung von rechtlichen, organisato-
rischen, finanziellen und personellen Maßnahmen im Bereich der ärztlichen Ausbil-
dung sowie die Beurteilung der damit verbundenen Kosten und Wirkungen. 
Entsprechend dem Beschluss des Nationalrates lag der Fokus auf dem Studium der 
Humanmedizin und der postpromotionellen Ärzteausbildung bis zur selbstständigen 
ärztlichen Berufsberechtigung (in der Folge: Ärzteausbildung), vor allem in den 
genannten Bereichen Allgemeinmedizin, Psychiatrie (Kinder und Jugendliche sowie 
Erwachsene) und Kinder– und Jugendheilkunde.

Der überprüfte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2009 bis 2019.

Eine zusammenfassende Beantwortung des Beschlusses des Nationalrates findet 
sich in TZ 52.

2 BGBl. 410/1975 i.d.g.F.
3 davon bereits veröffentlicht: „Ärztliche Versorgung im niedergelassenen Bereich“ (Reihe Bund 2021/30)



Ärzteausbildung

24

Ärzteausbildung

(3) Demgegenüber war Ziel des RH–Berichts „Ärztliche Versorgung im niedergelas-
senen Bereich“ (Reihe Bund 2021/30) die Beurteilung, inwiefern die Rahmenbedin-
gungen für die ärztliche Versorgung im niedergelassenen Bereich sichergestellt 
waren, insbesondere hinsichtlich der Ärztedichte, der Vergütung im Bereich der 
Allgemeinmedizin und der rechtlichen Vorgaben. Der RH orientierte sich dabei 
insbesondere an dem gesetzlichen Auftrag zur ausreichenden ärztlichen Versorgung 
als Teil der Krankenbehandlung.

Die ärztliche Versorgung etwa im Krankenanstaltenbereich war somit nicht Gegen-
stand dieser vom Nationalrat beschlossenen Gebarungsüberprüfungen.

(4) Der RH überprüfte das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz (in der Folge: Gesundheitsministerium4), das Bundesministe-
rium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (in der Folge: Wissenschaftsministe
rium5), die Medizinischen Universitäten Graz und Wien sowie die Österreichische 
Ärztekammer.

Darüber hinaus führte der RH Erhebungen beim Dachverband der Sozialversiche-
rungsträger (in der Folge: Dachverband) durch. Dieser übernahm mit 1. Jänner 2020 
die Rechtsnachfolge des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungs-
träger (in der Folge: Hauptverband).

(5) Zu dem im Juni 2021 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen die Medizinische 
Universität Graz im Juli 2021, das Gesundheitsministerium und das Wissenschafts-
ministerium im August 2021 sowie die Österreichische Ärztekammer und die Medi-
zinische Universität Wien im September 2021 Stellung. Der RH erstattete seine 
Gegenäußerungen im Dezember 2021.

4 Der RH verwendet die Bezeichnung Gesundheitsministerium auch für die vor dem 29. Jänner 2020 für 
Gesundheit zuständigen Ressorts. Die Bezeichnungen für das mit den Angelegenheiten der Gesundheit 
betraute Ministerium lauteten im Zeitablauf wie folgt: von 1. März 2007 bis 31. Jänner 2009: Bundesministe-
rium für Gesundheit, Familie und Jugend; von 1. Februar 2009 bis 30. Juni 2016: Bundesministerium für 
Gesundheit; von 1. Juli 2016 bis 7. Jänner 2018: Bundesministerium für Gesundheit und Frauen; von 
8. Jänner 2018 bis 28. Jänner 2020: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumenten-
schutz; seit 29. Jänner 2020: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.

5 Der RH verwendet die Bezeichnung Wissenschaftsministerium auch für die vor dem 8. Jänner 2018 für 
Wissenschaft und Forschung zuständigen Ressorts. Die Bezeichnungen für das mit den Angelegenheiten der 
Wissenschaft und Forschung betraute Ministerium lauteten im Zeitablauf wie folgt: von 1. März 2007 bis 
28. Februar 2014: Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung; von 1. März 2014 bis 7. Jänner 2018: 
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft; seit 8. Jänner 2018: Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung.
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(a) Die Österreichische Ärztekammer hielt in ihrer Stellungnahme allgemein Folgen-
des fest:

• Die Österreichische Ärztekammer sehe die Umsetzung der umfassenden Empfeh-
lungen für Verbesserungsmaßnahmen, Bedarfsanalysen und Versorgungsforschung 
als wichtig an und unterstütze sie. Als besonders dringlich erscheine ihr die Attrakti-
vierung der Berufstätigkeit für Ärztinnen und Ärzte, auch um die im Bericht erwähnte 
hohe Drop–out–Rate zu verringern. Diese resultiere auch aus der immer höher 
werdenden Arbeitsbelastung.

• Durch die Umsetzung der vom RH empfohlenen Maßnahmen könnten bedeutende 
Kosteneinsparungen – die Kosten für eine Medizinabsolventin bzw. einen Medizin-
absolventen würden sich auf rd. 500.000 EUR belaufen – erzielt werden. Zudem 
könnten der ärztliche Nachwuchs und die künftige ärztliche Versorgungssituation 
sichergestellt werden.

• Die Österreichische Ärztekammer führe zentrale Register (z.B. Ärzteliste, Ausbil-
dungsstättenverzeichnis, Ausbildungsstellenverwaltung). Das dem Bericht zugrunde 
liegende Datenmaterial resultiere zum größten Teil aus diesen Datenbanken und sei 
für eine gesamthafte Planung unumgänglich. Allerdings sei die Verfügbarkeit dieser 
Daten aufgrund der Ärztegesetz–Novelle BGBl. I 172/2021 in Zukunft nicht gesichert 
(TZ 18).

(b) Die Medizinische Universität Graz hielt allgemein fest, dass sie – um die zukünf-
tige allgemeinmedizinische Versorgung sicherzustellen – alle Empfehlungen 
begrüße, die auf eine Verbesserung der Ärzteausbildung abzielten.

(6) Am 17. Juni 2021 beschloss der Nationalrat eine Novelle des Ärztegesetzes 1998 
(BGBl. I 172/2021). Ihr Inkrafttreten war – je nach Bestimmung (1. Juli 2021, 
27. August 2021 und 1. Jänner 2023) – unterschiedlich geregelt. Diese Novelle sah 
Änderungen auch im Bereich der Ärzteausbildung vor. So sollen etwa mit 2023 
wesentliche Zuständigkeiten von der Österreichischen Ärztekammer auf die Landes-
hauptleute übergehen, z.B. Genehmigung von Ausbildungsstätten, Festlegung von 
Ausbildungsstellen, Ausbildungsstättenverzeichnis, Ausbildungsstellenverwaltung. 
Der RH verwies darauf, dass der vorliegende Bericht auf der zur Zeit der Gebarungs-
überprüfung geltenden Rechtslage basiert – somit noch vor Beschluss und Inkraft-
treten dieser Ärztegesetz–Novelle (TZ 18). Dessen ungeachtet behalten die vom RH 
getroffenen Feststellungen und Empfehlungen grundsätzlich ihre volle Gültigkeit 
und Aussagekraft und sind für zukünftige Regelungen von entsprechender Relevanz.
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Ausgangslage und Umfeld 

Allgemeines

 2 (1) Voraussetzung für die Absolvierung einer Ärzteausbildung bzw. für eine ärztliche 
Tätigkeit in Österreich war der Abschluss eines Studiums der Humanmedizin. Dieses 
boten in Österreich zur Zeit der Gebarungsüberprüfung drei öffentliche Medizini-
sche Universitäten (Wien, Graz, Innsbruck), die Medizinische Fakultät an der Univer-
sität Linz in Kooperation mit der Medizinischen Universität Graz (in der Folge: 
Medizinische Universitäten) und mehrere private Medizinische Universitäten an.

Das Studium der Humanmedizin an den öffentlichen Medizinischen Universitäten 
dauerte zumindest sechs Jahre. Das letzte Studienjahr war das sogenannte Klinisch–
Praktische Jahr (KPJ), in dem die Studierenden in einem Lehrkrankenhaus und teil-
weise in einer Lehrordination tätig waren. Für die Curricula (Studienpläne) für 
Humanmedizin bzw. die Ausgestaltung des Klinisch–Praktischen Jahres waren die 
Medizinischen Universitäten aufgrund ihrer Autonomie selbst zuständig. Wesent-
liche Rechtsgrundlage für die Medizinischen Universitäten war das Universitäts-
gesetz 20026.

Die öffentlichen Medizinischen Universitäten boten für das Studium der Humanme-
dizin zur Zeit der Gebarungsüberprüfung insgesamt rd. 1.540 Studienplätze jährlich 
an.7

(2) Nachdem die grundsätzliche Ausgestaltung der Ärzteausbildung über Jahrzehnte 
im Wesentlichen unverändert geblieben war (in der Folge: Ärzteausbildung Alt), 
wurde sie – nach jahrelangen Vorbereitungsarbeiten – 2014 bis 2015 umfassend 
rechtlich neu gestaltet (in der Folge: Ausbildungsreform 2014/15). Ziele waren u.a. 
die Schaffung einer dem Stand der Wissenschaft und den modernen Anforderungen 
entsprechende qualitätsvolle Ärzteausbildung sowie die Attraktivierung der Allge-
meinmedizin.

Kernstück der reformierten Ausbildung (in der Folge: Ärzteausbildung Neu8) war die 
Teilung der Ausbildung in Krankenanstalten in eine neunmonatige Basisausbildung 
und die darauf aufbauende allgemeinmedizinische Ausbildung oder Facharztausbil-
dung in 50 (vor der Reform 45) Sonderfächern (z.B. chirurgische und internistische 
Sonderfächer). Als weitere wesentliche Neuerung war der letzte Teil der allgemein-
medizinischen Ausbildung in einer Lehr(gruppen)praxis oder einem Lehrambulato-
rium (in der Folge für alle: Lehrpraxis) im niedergelassenen Bereich zu absolvieren.

6 BGBl. I 120/2002 i.d.g.F.
7 siehe dazu auch RH–Bericht „Aufnahmeverfahren Human– und Zahnmedizin“ (Reihe Bund 2020/47, TZ 7)
8 Die Begriffe „Ärzteausbildung Alt“ und „Ärzteausbildung Neu“ werden nur dann verwendet, wenn diese Unter-

scheidung inhaltlich relevant ist. Ansonsten wird in der Folge der Begriff „Ärzteausbildung“ verwendet.
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Die nachfolgende Abbildung zeigt die Struktur und Mindestdauer der Ärzteausbil-
dung Alt und Neu (nach der Ausbildungsreform 2014/15 ab 1. Jänner bzw. 
1. Juni 2015): 

Abbildung 1: Ärzteausbildung vor (Ärzteausbildung Alt) und nach der Ausbildungsreform 2014/15 
(Ärzteausbildung Neu)

Vom Beginn des Studiums der Humanmedizin bis zur selbstständigen Berufsberech-
tigung zur Allgemeinmedizinerin bzw. zum Allgemeinmediziner dauerte es nach der 
Ärzteausbildung Neu mindestens neuneinhalb Jahre, zur Fachärztin bzw. zum Fach-
arzt mindestens zwölf Jahre.9

9 Im Unterschied zu Österreich konnten in Deutschland Medizinabsolventinnen und –absolventen unter 
bestimmten Voraussetzungen unmittelbar nach dem Medizinstudium eine Approbation beantragen. Damit 
waren sie in Deutschland als Ärztinnen bzw. Ärzte zugelassen und durften eigenverantwortlich und selbst-
ständig ihren Beruf ausüben. Eine weitere Ausbildung war grundsätzlich nicht notwendig, um praktizieren zu 
dürfen. Wer Kassenpatientinnen und –patienten behandeln oder im Krankenhaus Oberärztin bzw. Oberarzt 
oder Chefärztin bzw. Chefarzt werden wollte, benötigte jedoch eine mehrjährige Facharztausbildung.

7
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(3) Die Ärzteausbildung von allgemeinmedizinischen und fachärztlichen Turnusärz-
tinnen und Turnusärzten10 fand insbesondere in Krankenanstalten (Abteilungen, 
Universitätskliniken etc.) und Lehrpraxen statt (in der Folge alle: Ausbildungsstät
ten). Die rechtlichen Vorgaben für die Ärzteausbildung legten insbesondere das 
Ärztegesetz 1998 sowie mehrere Verordnungen der Gesundheitsministerin bzw. des 
Gesundheitsministers (Ärztinnen–/Ärzte–Ausbildungsordnungen 2006 bzw. 201511) 
und der Österreichischen Ärztekammer fest (TZ 18). Um den Arztberuf selbstständig 
ausüben zu dürfen, hatten die Turnusärztinnen und Turnusärzte auch eine Arztprü-
fung abzulegen.

(4) Im Jahr 2015 trat nicht nur die Ausbildungsreform 2014/15 in Kraft; ab 
Jänner 2015 leitete die Novelle zum Krankenanstalten–Arbeitszeitgesetz 201412 eine 
stufenweise Reduktion der zulässigen ärztlichen Arbeitszeit und der verlängerten 
Dienste13 ein. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von ärztlichem Personal in 
Krankenanstalten durfte – ausgenommen etwa bei Vorliegen einer entsprechenden 
Betriebsvereinbarung – nur mehr bis zu 48 Stunden betragen und ein verlängerter 
Dienst bis zu 25 Stunden dauern.14 Dies betraf sowohl die Turnusärztinnen und 
Turnusärzte als auch die ausbildenden (Fach–)Ärztinnen und (Fach–)Ärzte und 
konnte eine (organisatorische) Herausforderung für die Krankenanstalten darstellen, 
da sie neben Patientenbetreuung und Routinetätigkeiten (z.B. Dokumentationsar-
beiten) etc. ausreichende zeitliche Ressourcen für die Ärzteausbildung sicherzustel-
len hatten.

(5) Als entscheidende Faktoren für eine attraktive Ärzteausbildung ergaben die 
Ausbildungsevaluierungen der Österreichischen Ärztekammer 2017, 2018 und 2019 
(TZ 21) u.a. die Umsetzung eines guten Ausbildungskonzepts, das Bemühen der 
Ausbildungsverantwortlichen um die Ausbildung, ausreichend Zeit der Ausbilden-
den für die Ausbildungsaufgabe sowie die Erreichbarkeit und Unterstützung durch 
die Stammmannschaft.

10 Laut Ärztegesetz 1998, BGBl. I 169/1998 i.d.g.F., beziehen sich die Bezeichnungen Turnusärztin und Turnusarzt 
auf alle Turnusärztinnen und Turnusärzte in Ausbildung (allgemeinmedizinische und fachärztliche Ausbildung).

11 BGBl. II 286/2006 i.d.F. BGBl. II 259/2011 und BGBl. II 147/2015 i.d.g.F.
12 BGBl. I 76/2014
13 „Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die während der Arbeitszeit nicht durchgehend in Anspruch 

genommen werden, kann durch eine Betriebsvereinbarung eine längere Arbeitszeit zugelassen werden. Es 
sind innerhalb des Durchrechnungszeitraums durchschnittlich 6 verlängerte Dienste pro Monat zulässig. 
Durch Betriebsvereinbarung sind folgende verlängerte Höchstgrenzen möglich: […] Bis zu durchschnittlich 
acht verlängerte Dienst pro Monat.“ (https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Arbeitszeit-_Arbeitsruhe/Arbeits-
zeit/Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz_-_KA-AZG.html#heading_Verlaengerte_Dienste; abgerufen am 
15. Oktober 2021)

14 Bis 31. Dezember 2014: Wochenarbeitszeit bis zu 60 Stunden und verlängerter Dienst bis zu 32 Stunden 
möglich. Das Regierungsprogramm 2020–2024 sah eine befristete Verlängerung des Opt–outs vor, also der 
Möglichkeit der Erhöhung der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit u.a. durch Betriebsvereinbarung. In 
diesem Fall etwa konnte die durchschnittliche Wochenarbeitszeit bis Ende Juni 2025  55 Stunden und bis 
Ende Juni 2028  52 Stunden betragen (BGBl. I 168/2021).

http://https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Arbeitszeit-_Arbeitsruhe/Arbeitszeit/Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz_-_KA-AZG.html#heading_Verlaengerte_Dienste;
http://https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Arbeitszeit-_Arbeitsruhe/Arbeitszeit/Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz_-_KA-AZG.html#heading_Verlaengerte_Dienste;
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(6) Zur Beratung in Angelegenheiten der ärztlichen Ausbildung sah die Art. 15a B–VG 
Vereinbarung über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens15 aus 
2013 (in der Folge: Reformvereinbarung 2013) in Art. 44 die Einrichtung einer 
Kommission gemäß § 8 Bundesministeriengesetz 198616 vor (in der Folge: Ärzte–
Ausbildungskommission) (TZ 20).

(7) Die Regierungsprogramme 2013–201817 und 2017–202218 sowie insbesondere 
jenes für 2020–2024 legten einige – teilweise sehr allgemein formulierte – Maßnah-
men für die Ärzteausbildung fest, u.a. zuletzt „Ärzteausbildung NEU mit Fokus Allge-
meinmedizin“.

15 BGBl. I 199/2013
16 BGBl. 76/1986 i.d.g.F.
17 „Die ‚ÄrztInnenausbildung Neu‘ ist nach dem Konzept der Ausbildungskommission, inklusive Lehrpraxis, 

umzusetzen.“ (S. 64)
18 z.B. „Prüfung der Einführung eines Facharztes für Allgemeinmedizin“ 
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Zuständigkeiten

 3.1 Mit der Ausgestaltung und Durchführung der gesamten ärztlichen Ausbildung vom 
Studium der Humanmedizin bis zur selbstständigen ärztlichen Berufsberechtigung 
waren zur Zeit der Gebarungsüberprüfung viele verschiedene Einrichtungen befasst: 

Abbildung 2: Befasste Einrichtungen beim Studium der Humanmedizin und bei der Ärzteaus-
bildung (Auswahl)

Das Studium der Humanmedizin fiel in den Zuständigkeitsbereich des Wissen-
schaftsministeriums und der Medizinischen Universitäten, für die Ärzteausbildung 
waren u.a. das Gesundheitsministerium, die Österreichische Ärztekammer sowie 
Krankenanstalten und Lehrpraxen zuständig. Darüber hinaus wirkte in einzelnen 
Abschnitten noch eine Reihe von weiteren Einrichtungen (Lehrkrankenhäuser und 
–ordinationen, Länder, Sozialversicherung etc.) mit.

15
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 3.2 Der RH hielt fest, dass für die rechtliche und organisatorische Konzeption sowie die 
Durchführung der gesamten ärztlichen Ausbildung vom Studium der Humanmedizin 
bis zur selbstständigen allgemeinmedizinischen oder fachärztlichen Berufsberechti-
gung eine Vielzahl von Einrichtungen zuständig bzw. in diese eingebunden war.

Schnittstellen und Zusammenwirken 

 4.1 (1) In verschiedenen Bereichen gab es Schnittstellen zwischen den zuständigen 
Ministerien (Gesundheitsministerium und Wissenschaftsministerium) bzw. den 
jeweils für die Organisation und Durchführung der Ausbildung zuständigen Einrich-
tungen.

Ein daraus resultierendes Zusammenwirken betraf z.B. die ärzterechtlich vorgese-
hene Einbindung des Wissenschaftsministeriums in die Ausbildungsstättenverfahren 
von Universitätskliniken19 oder die teilweise gegenseitige Einbindung verschiedener 
Einrichtungen in Begutachtungsverfahren von Gesetzen, Verordnungen bzw. Curri-
cula. Die Medizinische Universität Graz teilte weiters mit, etwa in einem regelmäßi-
gen Austausch mit der Ärztekammer Steiermark zu stehen, z.B. hinsichtlich 
Maßnahmen zur Attraktivierung der Allgemeinmedizin. Nach Angaben der Medizini-
schen Universität Wien habe es etwa im Zusammenhang mit der Erstellung des 
Logbuchs für das Klinisch–Praktische Jahr intensive Gespräche u.a. mit Krankenan-
staltenträgern gegeben. Darüber hinaus nahm z.B. das Wissenschaftsministerium an 
Projektgruppen bzw. Gremien des Gesundheitsministeriums im Rahmen der Ziel-
steuerung–Gesundheit teil.

(2) Im Unterschied dazu waren etwa das Gesundheitsministerium und die Österrei-
chische Ärztekammer z.B. nicht unmittelbar in die Entwicklung von Kompetenz-
level– und Lernzielkatalog der Medizinischen Universitäten eingebunden (TZ 9). An 
den Sitzungen der Ärzte–Ausbildungskommission nahm das Wissenschaftsministe-
rium nicht teil, eine offizielle Vertretung der Medizinischen Universitäten war nicht 
vorgesehen. Eine gemeinsame Evaluierung von Verschränkungen zwischen Klinisch–
Praktischem Jahr, Basisausbildung und der weiteren allgemeinmedizinischen Ausbil-
dung war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch nicht erfolgt (TZ 36).

 4.2 Der RH wies auf die Schnittstellen zwischen den beiden zuständigen Ministerien 
bzw. den jeweils für die Organisation und Durchführung der Ausbildung zuständigen 
Einrichtungen in verschiedenen Bereichen der universitären medizinischen Ausbil-
dung und der Ärzteausbildung hin. Auch wenn daraus teilweise ein Zusammenwir-
ken resultierte, sah er – gemessen an einer vom Studienbeginn bis zur selbst ständigen 
ärztlichen Berufsberechtigung kontinuierlich aufbauenden und inhaltlich abge-
stimmten Ausbildung – aber noch Verbesserungspotenzial etwa bei der durchgängi-

19 §§ 9 Abs. 10 und 10 Abs. 12 Ärztegesetz 1998 



Ärzteausbildung

32

Ärzteausbildung

gen gegenseitigen Einbeziehung in wesentliche Prozesse (z.B. umfassende 
Abstimmung des Klinisch–Praktischen Jahres mit der Basisausbildung und der weite-
ren allgemeinmedizinischen Ausbildung).

Der RH empfahl dem Gesundheitsministerium und dem Wissenschaftsministerium, 
gemeinsam mit den Medizinischen Universitäten und der Österreichischen Ärzte-
kammer ein Konzept zur Sicherstellung einer regelmäßigen, durchgängigen und 
institutionalisierten Abstimmung über Vorhaben und Maßnahmen für die gesamte 
Ausbildung zum Arztberuf zu erarbeiten. Dies auch vor dem Hintergrund der im 
Regierungsprogramm 2020–2024 vorgesehenen Maßnahmen für die ärztliche 
Ausbildung.

 4.3 (1) Das Gesundheitsministerium führte in seiner Stellungnahme aus, dass es einen 
Austausch mit dem Wissenschaftsministerium und den Medizinischen Universitäten 
regelmäßig pflege. In diesem Zusammenhang werde die Weiterentwicklung des 
Studiums der Humanmedizin, vor allem in Hinblick auf die aktuellen Herausforde-
rungen und eine bestmögliche Abstimmung mit der anschließenden ärztlichen 
Ausbildung, behandelt.

(2) Laut Stellungnahme des Wissenschaftsministeriums sei es gerne bereit, neben 
der bisherigen Zusammenarbeit auch an einer regelmäßigen und institutionalisier-
ten Abstimmung über die Ausbildung zum Arztberuf teilzunehmen. Da es sich aller-
dings vor allem um die Fragen zur Ausbildung zum Arztberuf handle, liege die 
grundsätzliche Initiative dazu beim Gesundheitsministerium.

(3) Laut Stellungnahme der Österreichischen Ärztekammer sehe sie sich, nicht 
zuletzt aufgrund ihrer umfassenden medizinisch–fachlichen Expertise, als integrati-
ven Bestandteil und zentralen Ansprechpartner für den Diskurs in ausbildungsrecht-
lichen Angelegenheiten und in ihrer Planung.

 4.4 (1) Der RH hielt gegenüber dem Gesundheitsministerium fest, dass er auf das 
Zusammenwirken zwischen den beiden zuständigen Ministerien bzw. den jeweils für 
die Organisation und Durchführung der Ausbildung zuständigen Einrichtungen in 
verschiedenen Bereichen der universitären medizinischen Ausbildung und der 
Ärzteausbildung hinwies. Neben dem regelmäßigen Austausch mit dem Wissen-
schaftsministerium und den Medizinischen Universitäten sah er allerdings noch 
Verbesserungspotenzial bei der Zusammenarbeit, um eine vom Studienbeginn bis 
zur selbstständigen ärztlichen Berufsberechtigung kontinuierlich aufbauende und 
inhaltlich abgestimmte Ausbildung zu gewährleisten. Als Grundlage für diese 
verstärkte Zusammenarbeit hielt der RH die Erarbeitung eines Konzepts zur Sicher-
stellung einer regelmäßigen, durchgängigen und institutionalisierten Abstimmung 
über Vorhaben und Maßnahmen für die gesamte Ausbildung zum Arztberuf für 
zweckmäßig.
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(2) Der RH nahm die Bereitschaft des Wissenschaftsministeriums, auch an einer 
regelmäßigen und institutionalisierten Abstimmung über die Ausbildung zum Arzt-
beruf teilzunehmen, positiv zur Kenntnis. Zur vom Wissenschaftsministerium erwar-
teten Initiative des Gesundheitsministeriums hielt der RH fest, dass das 
Wissenschaftsministerium ebenso proaktiv initiativ werden könnte, dies im Hinblick 
auf dessen Zuständigkeit für das Studium der Humanmedizin als Grundlage für die 
spätere zum Gesundheitsministerium ressortierende Ärzteausbildung und mit dem 
Ziel einer partnerschaftlichen Vorgangsweise.

Zahl der Absolventinnen und Absolventen

 5.1 (1) Der Zugang zum Studium der Humanmedizin an den öffentlichen Medizinischen 
Universitäten war in der jüngeren Vergangenheit mehreren Änderungen unterwor-
fen. Mit Urteil vom Juli 2005 erkannte der Europäische Gerichtshof die österreichi-
sche Regelung, wonach Studienwerbende mit ausländischem Reifeprüfungszeugnis 
nur zugelassen waren, wenn sie in dem das Reifeprüfungszeugnis ausstellenden 
Staat studienberechtigt waren, für europarechtswidrig. Um durch die europarecht-
lich gebotene Öffnung eine Überlastung des österreichischen Hochschulsystems 
und eine Beeinträchtigung der öffentlichen Gesundheit zu vermeiden, führte der 
österreichische Gesetzgeber folgende Steuerungsmechanismen zum humanmedizi-
nischen Hochschulzugang ein: 

• Möglichkeit der Beschränkung der Anzahl der Studienplätze für Studienanfängerin-
nen und Studienanfänger verbunden mit einem Aufnahmeverfahren für die Vergabe 
der Studienplätze seit dem Studienjahr 2005/06; zur Zeit der Gebarungsüber-
prüfung waren die Studienanfängerzahlen für Humanmedizin wie folgt festgelegt: 
Medizinische Universität Graz: 336, Medizinische Universität Innsbruck: 360, Medi-
zinische Universität Wien: 660, Medizinische Fakultät der Universität Linz: 180 (die 
Anzahl der Studienplätze wurde im Vollausbau, der mit dem Studienjahr 2022/23 
erreicht werden soll, mit 300 festgelegt)20; 

• Quotenregelung bei der Vergabe der Studienplätze seit dem Studienjahr 2006/07: 
75 % der Studienplätze waren Inhaberinnen und Inhabern österreichischer Reife-
prüfungszeugnisse vorzubehalten; insgesamt 95 % der Studienplätze hatten EU–
Bürgerinnen und EU–Bürgern zur Verfügung zu stehen.21  

20 siehe dazu auch RH–Bericht „Aufnahmeverfahren Human– und Zahnmedizin“ (Reihe Bund 2020/47, TZ 2, 
TZ 7)

21 § 71c Universitätsgesetz 2002, siehe dazu auch RH–Bericht „Aufnahmeverfahren Human– und Zahnmedizin“ 
(Reihe Bund 2020/47, TZ 3)  
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(2) Wie sich vor diesem Hintergrund die Absolventenzahlen im Studium der Human-
medizin (inklusive Privatuniversitäten ab dem Studienjahr 2007/08) seit dem Studi-
enjahr 2000/01 entwickelten, zeigt folgende Abbildung: 

Abbildung 3: Absolventenzahlen im Studium der Humanmedizin

Die Beschränkung des Zugangs zum Studium der Humanmedizin an den öffentlichen 
Medizinischen Universitäten ab dem Studienjahr 2005/06 begann sich – bei einer 
Mindeststudiendauer von zwölf Semestern – nach dem Studienjahr 2010/11 auf die 
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Um Doppelzählungen zu vermeiden, enthält die Abbildung die Absolventinnen und Absolventen der Diplom– und Masterstudien, 
nicht jedoch der Bachelor– und Doktoratsstudien. Die Zahlen der Absolventinnen und Absolventen von Privatuniversitäten waren 
erst ab dem Studienjahr 2005/06 verfügbar. 
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�h�u�����}�‰�‰���o�Ì���Z�o�µ�v�P���v���Ì�µ���À���Œ�u���]�����v�U�����v�š�Z���o�š�����]�����������]�o���µ�v�P�����]���������•�}�o�À���v�Ÿ�v�v���v���µ�v���������•�}�o�À���v�š���v�������Œ�����]�‰�o�}�u�t���µ�v�����D���•�š���Œ�•�š�µ���]���v�U��
�v�]���Z�š���i�����}���Z�������Œ���������Z���o�}�Œ�t���µ�v�������}�l�š�}�Œ���š�•�•�š�µ���]���v�X�����]�����•���Z�o���v�������Œ�������•�}�o�À���v�Ÿ�v�v���v���µ�v���������•�}�o�À���v�š���v���À�}�v���W�Œ�]�À���š�µ�v�]�À���Œ�•�]�š���š���v���Á���Œ���v��
erst ab dem Studienjahr 2005/06 verfügbar. 

�����•�}�o�À���v�š���v�Ì���Z�o���v�����µ�•�Ì�µ�Á�]�Œ�l���v�W�����]�����i���Z�Œ�o�]���Z���������•�}�o�À���v�š���v�Ì���Z�o���o���P���]�u�����µ�Œ���Z�•���Z�v�]�©��
�����Œ���^�š�µ���]���v�i���Z�Œ�����î�ì�í�í�l�í�î�����]�•���î�ì�í�ô�l�í�õ�������]���í�X�î�ò�õ���µ�v�����Á���Œ�������u�]�š���µ�u���í�õ���9���v�]�����Œ�]�P���Œ��
���o�•�� ���]���� �i���Z�Œ�o�]���Z���� �����•�}�o�À���v�š���v�Ì���Z�o�� �]�u�� ���µ�Œ���Z�•���Z�v�]�©�� �����Œ���^�š�µ���]���v�i���Z�Œ�����î�ì�ì�ì�l�ì�í�� ���]�•��
�î�ì�í�ì�l�í�í���~�í�X�ñ�ó�ò�•�X

�����Œ�����v�š���]�o�������Œ���&�Œ���µ���v�����v�������v�������•�}�o�À���v�Ÿ�v�v���v���µ�v���������•�}�o�À���v�š���v���•���Z�Á���v�l�š�����]�v�������v���í�õ��
�����š�Œ�����Z�š���š���v�� �^�š�µ���]���v�i���Z�Œ���v�� �Ì�Á�]�•���Z���v�� �ò�î���9���~�î�ì�ì�ô�l�ì�õ�•�� �µ�v���� �ð�ó���9���~�î�ì�í�ñ�l�í�ò�� �µ�v����
�î�ì�í�ò�l�í�ó�•�X

�t���Z�Œ���v���� ���]���� �����•�}�o�À���v�š���v�Ì���Z�o���v�� �]�v�•�P���•���u�š�� �Ì�µ�Œ�º���l�P�]�v�P���v�U�� ���Œ�Z�‚�Z�š���� �•�]���Z�� �����Œ�� ���v�š���]�o��
�����Œ�� �����•�}�o�À���v�Ÿ�v�v���v�� �µ�v���� �����•�}�o�À���v�š���v�� �u�]�š�� �v�]���Z�š�t�‚�•�š���Œ�Œ���]���Z�]�•���Z���u�� �Z���]�(���‰�Œ�º�(�µ�v�P�•-
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�í�ï���9�����µ�(���ò�ò���9�X���/�v�•�P���•���u�š�����Œ�Z�‚�Z�š�����•�]���Z�������Œ�����v�š���]�o�������Œ�������•�}�o�À���v�Ÿ�v�v���v���µ�v���������•�}�o�À���v-
�š���v�� �u�]�š�� �����µ�š�•���Z���u�� �Z���]�(���‰�Œ�º�(�µ�v�P�•�Ì���µ�P�v�]�•�� �]�u�� �����š�Œ�����Z�š���š���v���•���]�š�Œ���µ�u�� �À�}�v�� �í���9�����µ�(��
�í�õ���9�X�������Œ�����v�š���]�o�������Œ�������•�}�o�À���v�Ÿ�v�v���v���µ�v���������•�}�o�À���v�š���v���u�]�š���v�]���Z�š�t�‚�•�š���Œ�Œ���]���Z�]�•���Z���u��
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�•���•���Ì�µ�����À���o�µ�]���Œ���v�X
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2030) habe das Wissenschaftsministerium die Errichtung der Medizinischen Fakul-
tät an der Universität Linz gemeinsam mit dem Land Oberösterreich veranlasst. 
Weitere Evaluierungen dieser Ärztebedarfsstudie im Zuge der Verteidigung der 
Quotenregelung gegenüber der EU habe das Wissenschaftsministerium alleine im 
Wege der Gesundheit Österreich GmbH durchgeführt. Aus dieser Studie ergebe sich 
langfristig eine Deckung des Ärztebedarfs in Österreich. Das Wissenschaftsministe-
rium sei aber gerne bereit, sich an einer neuen grundsätzlichen Evaluierung zu betei-
ligen. Die Zuständigkeit dafür liege aber im Bereich des Gesundheitsministeriums.

 5.4 Der RH wies gegenüber dem Gesundheitsministerium und dem Wissenschaftsminis-
terium darauf hin, dass sie in ihren Stellungnahmen das jeweils andere Ministerium 
als zuständig für die Empfehlung des RH erachteten. Der RH richtete seine Empfeh-
lung deshalb an beide Ministerien (unter Einbeziehung der Medizinischen Universi-
täten), weil die empfohlene Evaluierung der Absolventenzahlen des Studiums der 
Humanmedizin auch im Hinblick auf die Sicherstellung des Ärztenachwuchses aus 
Sicht des RH nur gemeinsam umgesetzt werden kann.

Drop–out vom Studienabschluss  
bis zur ärztlichen Tätigkeit in Österreich

 6.1 (1) Zwischen der Zahl der Medizinabsolventinnen und –absolventen und der Zahl 
der in der Folge im Arztberuf tätigen Ärztinnen und Ärzte in Österreich bestand eine 
erhebliche Differenz. Gründe dafür konnten z.B. die Wahl eines anderen Berufs-
weges oder eine ärztliche Tätigkeit außerhalb Österreichs sein.

Die folgende Abbildung zeigt für die Jahre 2008/09 bis 2018/19 – den Absolventen-
zahlen an österreichischen Medizinischen Universitäten (inklusive Privatuniversitä-
ten) gegenübergestellt – die Zahl der jemals in die Ärzteliste22 der Österreichischen 
Ärztekammer eingetragenen Absolventinnen und Absolventen sowie den Anteil  
jener aus dieser Gruppe, die Anfang Oktober 2020 (Auswertungszeitpunkt) in Öster-
reich ärztlich tätig waren: 

22 Gemäß Ärztegesetz 1998 hatte die Österreichische Ärztekammer die Anmeldungen für die Ausübung des 
ärztlichen Berufes entgegenzunehmen und eine elektronische Liste der zur Berufsausübung berechtigten 
Ärztinnen und Ärzte und Gruppenpraxen mit einer Reihe von Daten (z.B. Angaben zur Person, Kassenver-
träge, Aufnahme und Ende der Tätigkeit) zu führen. Die Ärzteliste war u.a. nach Fachärztinnen und Fachärz-
ten, Allgemeinmedizinerinnen und –medizinern sowie Turnusärztinnen und Turnusärzten gegliedert.
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Abbildung 4: Drop–out vom Studienabschluss bis zur ärztlichen Tätigkeit in Österreich
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Im Durchschnitt der betrachteten Studienjahre ließen sich jährlich 21 % weniger 
Absolventinnen und Absolventen in die Ärzteliste eintragen als im selben Jahr das 
Studium der Humanmedizin an einer österreichischen Medizinischen Universität 
abgeschlossen hatten. Die Differenz zwischen den Absolventenzahlen und den 
Zahlen der ärztlich Tätigen war in der Folge um weitere 10 Prozentpunkte größer: 
Bezogen auf Anfang Oktober 2020 waren jährlich durchschnittlich 31 % weniger 
Personen ärztlich tätig, als im Zeitraum 2008/09 bis 2018/19 jährlich das Studium in 
Österreich abgeschlossen hatten. 31 % des jährlichen Absolventenpotenzials stan-
den somit für die ärztliche Versorgung in Österreich nicht zur Verfügung. Bei den 
deutschen Medizinabsolventinnen und –absolventen betrug die Differenz zwischen 
Absolventenpotenzial und ärztlich Tätigen 79 %: Je Jahrgang standen den durch-
schnittlich 216 Absolventinnen und Absolventen 45 in Österreich ärztlich Tätige 
gegenüber.

(2) Zur Ausübung des ärztlichen Berufs in Österreich waren auch Absolventinnen 
und Absolventen von nicht–österreichischen Universitäten befugt – im Wege der 
Nostrifikation23 von im Ausland erworbenen akademischen Graden samt Arztprü-
fung bei der Österreichischen Ärztekammer oder im Wege der (automatischen) 
Anerkennung ausländischer ärztlicher Berufsqualifikationen.24 

Im Zeitraum Studienjahr 2008/09 bis Studienjahr 2018/19 ließen sich 2.225 Perso-
nen mit Studienabschluss an einer nicht–österreichischen medizinischen Universität 
in die Ärzteliste eintragen. Anfang Oktober 2020 waren 1.775 oder 80 % davon ärzt-
lich tätig.

23 Nach § 51 Abs. 2 Z 28 Universitätsgesetz 2002 war eine Nostrifizierung die Anerkennung eines ausländischen 
Studienabschlusses als Abschluss eines inländischen ordentlichen Studiums.

24 siehe § 4 Abs. 3 Z 1a und Z 3 in Verbindung mit §§ 5 und 5a  Ärztegesetz 1998  
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Die folgende Tabelle zeigt die Auswirkungen des Zustroms von Personen mit auslän-
dischem Studienabschluss in das österreichische Versorgungssystem:

Tabelle 1: Medizinabsolventinnen und –absolventen (nicht–)österreichischer Universitäten im 
österreichischen Versorgungssystem 

Studienjahre 2008/09 bis 2018/19
jemals in Ärzteliste 

eingetragen
Anfang Oktober 2020 

ärztlich tätig

Anzahl

Medizinabsolventinnen und –absolventen österreichischer 
Universitäten 11.937 10.411

davon

mit österreichischer Staatsbürgerschaft 10.505 9.316

mit deutscher Staatsbürgerschaft 671 500

Medizinabsolventinnen und –absolventen nicht–österreichischer 
Universitäten 2.225 1.775

davon

mit österreichischer Staatsbürgerschaft 204 183

mit deutscher Staatsbürgerschaft 572 398

Summe 2008/09 bis 2018/19 14.162 12.186

Differenz zu den insgesamt 15.157 Medizinabsolventinnen und  
–absolventen österreichischer Universitäten (inklusive Medizin-
absolventinnen und –absolventen nicht–österreichischer Universitäten)

-995 -2.971

Differenz zu den insgesamt 15.157 Medizinabsolventinnen und  
–absolventen österreichischer Universitäten (exklusive Medizin-
absolventinnen und –absolventen nicht–österreichischer Universitäten)

-3.220 -4.746

Quelle: ÖÄK

Der Zustrom von Medizinabsolventinnen und –absolventen nicht–österreichischer 
Universitäten nach Österreich konnte teilweise kompensieren, dass 31 % der Absol-
ventinnen und Absolventen österreichischer Universitäten für die ärztliche Versor-
gung in Österreich nicht zur Verfügung standen. Die Differenz reduzierte sich 
dadurch auf 20 %. Auffallend war dabei, dass die Zahl der Turnusärztinnen und 
Turnusärzte mit ausländischem Studienabschluss seit 2013 deutlich anstieg 
(2013: 89, 2019: 381).

(3) Das Wissenschaftsministerium führte im Zusammenhang mit der Quotenrege-
lung und einer daraus resultierenden Verpflichtung Österreichs gegenüber der Euro-
päischen Kommission regelmäßig Medizinstudierendenbefragungen u.a. zum 
angestrebten Ort der Berufsausübung durch. Laut Erhebung aus 2020 präferierten 
78 % der an der Befragung Teilnehmenden eine Berufsausübung in Österreich. 
Gründe für den Wegzug waren u.a. die Qualität der Ärzteausbildung im Wunsch-
land, die sofortige Zuteilung einer Facharztausbildungsstelle im Wunschland, famili-
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äre Bindungen, Unzufriedenheit mit dem Aufgabenspektrum in der österreichischen 
Ärzteausbildung und bessere Verdienstmöglichkeiten im Wunschland.

(4) Laut Statistischem Taschenbuch 2020 des Wissenschaftsministeriums25 betrugen 
die durchschnittlichen Bundesausgaben (Mittelwert 2017 bis 2019) je Absolventin 
bzw. Absolventen zwischen rd. 436.000 EUR (Medizinische Universität Graz) und 
rd. 542.000 EUR (Medizinische Universität Wien). Sie waren damit mehr als doppelt 
so hoch wie laut Statistischem Taschenbuch 2010; demnach machten die durch-
schnittlichen Bundesausgaben (Mittelwert 2007 bis 2009) je Absolventin bzw. Absol-
venten zwischen rd. 192.000 EUR (Medizinische Universität Graz) und rd. 258.000 EUR 
(Medizinische Universität Wien) aus.

Wie der RH in seinem Bericht „Aufnahmeverfahren Human– und Zahnmedizin“ 
(Reihe Bund 2020/47, TZ 31) darstellte, sank in der Humanmedizin die durchschnitt-
liche Studiendauer von rd. 14 Semestern (Studienjahr 2008/09) auf rund zwölf 
Semester (Studienjahr 2017/18).

 6.2 Der RH wies darauf hin, dass der Zuzug von Absolventinnen und Absolventen nicht–
österreichischer Universitäten die im Zeitraum 2008/09 bis 2018/19 jährliche  
Differenz (Drop–out–Rate) von 31 % zwischen Absolventenzahlen inländischer Uni-
versitäten und in Österreich ärztlich Tätigen teilweise kompensierte. Vor dem Hinter-
grund, dass Österreich je Absolventin bzw. Absolventen bis zu rd. 542.000 EUR 
ausgab, verwies der RH auf den verbleibenden Verlust ärztlichen Potenzials zwischen 
Studienabschluss und aktiv ausgeübter ärztlicher Tätigkeit im Ausmaß von 20 %. 
Dies auch vor dem Hintergrund, dass Medizinabsolventinnen und –absolventen 
auch andere Berufe (z.B. Forschung, Privatwirtschaft) ergriffen.

Der RH empfahl dem Gesundheitsministerium, dem Wissenschaftsministerium und 
den Medizinischen Universitäten, gemeinsam mit der Österreichischen Ärztekam-
mer, den Ländern und dem Dachverband im Lichte der festgestellten Drop–out–
Rate nach dem Studienabschluss von letztlich mehr als 30 % geeignete Maßnahmen 
zu setzen, um die Ärzteausbildung und Berufstätigkeit von Medizinabsolventinnen 
und –absolventen in Österreich zu forcieren.26

25 BMBWF, Statistisches Taschenbuch (2020) S. 127  
26 In seinem Bericht „Ärztliche Versorgung im niedergelassenen Bereich“ (Reihe Bund 2021/30) empfahl der RH 

dem Gesundheitsministerium u.a. in TZ 19, eine Strategie zur Besetzung von Planstellen zu entwickeln, dazu 
gezielte Maßnahmen (z.B. Flexibilisierung von Rahmenbedingungen) vorzusehen und diese nach einheit-
lichen Rahmenbedingungen regional bedarfsgerecht anzuwenden. Weiters empfahl er, dem Gesetzgeber 
Maßnahmen vorzuschlagen, um die Attraktivität der ärztlichen Planstellen der Österreichischen Gesund-
heitskasse zu erhöhen.
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 6.3 (1) Laut Stellungnahme des Gesundheitsministeriums sei in Abbildung 4 kein klarer 
Trend ersichtlich. Über den Betrachtungszeitraum 2008/09 bis 2018/19 hinweg 
habe sich der Anteil an Absolventinnen und Absolventen, die in die Ärzteliste einge-
tragen seien, bzw. der Anteil derer, die ärztlich tätig seien, zunächst verkleinert und 
später wieder vergrößert. Das Gesundheitsministerium werde sich im Rahmen 
seiner Möglichkeit auch in Zukunft in die Erarbeitung von Maßnahmen und Anreizen 
einbringen, damit mehr Medizinabsolventinnen und –absolventen nachhaltig ärzt-
lich tätig werden.

(2) Laut Stellungnahme des Wissenschaftsministeriums sei das Studium der Human-
medizin nicht automatisch mit einem nachfolgenden Arztberuf verbunden, da auch 
andere Möglichkeiten für die Medizinabsolventinnen und –absolventen offenstün-
den bzw. offenstehen müssten. Das Wissenschaftsministerium habe im Zusammen-
hang mit dem EU–Moratorium Befragungen der Studierenden über den Ort ihrer 
künftigen Berufsausübung sowie die Motive durchgeführt. Die auch im Bericht 
dargelegten Gründe seien – insbesondere bei sozialen Motiven (familiäre Bindun-
gen) – durch Österreich kaum zu beeinflussen. Die anderen Gründe müssten durch 
Attraktivierungen in der postpromotionellen Ausbildung bzw. bei der späteren 
Berufsausübung beachtet werden. Diese Aktivitäten lägen aber außerhalb der 
Zuständigkeit des Wissenschaftsministeriums. Allerdings würden unterstützend im 
Rahmen der Leistungsvereinbarungs–Verhandlungen für die Periode 2022–2024 die 
Medizinischen Universitäten ersucht, Möglichkeiten für Gebietskörperschaften und 
das Österreichische Bundesheer vorzusehen, um mit den Studierenden für eine 
spätere Berufsausübung in ihren Bereichen Kontakt aufzunehmen.

(3) Wie die Medizinische Universität Graz in ihrer Stellungnahme mitteilte, begrüße 
sie die Empfehlung sehr.

 6.4 Der RH nahm von den Bemühungen des Wissenschaftsministeriums im Rahmen der 
Leistungsvereinbarungs–Verhandlungen für die Periode 2022–2024 Kenntnis. Er 
verwies in diesem Zusammenhang auch auf das Regierungsprogramm 2020–2024, 
das im Kapitel „Wissenschaft und Forschung“ als eine Maßnahme die Schaffung von 
Anreizsystemen vorsah, damit u.a. Medizinstudierende nach Studienabschluss in 
Österreich bleiben. Insgesamt betonte der RH angesichts des Verlusts ärztlichen 
Potenzials einerseits und des ökonomischen Aspekts andererseits – die durch-
schnittlichen Bundesausgaben je Medizinabsolventin bzw. Medizinabsolventen 
beliefen sich auf bis zu rd. 542.000 EUR – erneut den dabei bestehenden Handlungs-
bedarf.
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Ärztinnen und Ärzte in Österreich

Überblick

 7.1 (1) Laut statistischer Auswertung aus der Ärzteliste der Österreichischen Ärztekam-
mer stellte sich die Entwicklung der Anzahl der Ärztinnen und Ärzte in Österreich 
seit 2009 wie folgt dar (Daten jeweils zum 1. Jänner):

Abbildung 5: Entwicklung der Anzahl der Ärztinnen und Ärzte in Österreich nach Köpfen

Mit Stand 1. Jänner 2020 gab es laut Österreichischer Ärztekammer in Österreich 
insgesamt rd. 47.220 Ärztinnen und Ärzte (seit 2009: +23 %), davon rd. 8.020 Turnus-
ärztinnen und Turnusärzte (seit 2009: +20 %), rd. 13.420 Allgemeinmedizinerinnen 
und –mediziner (seit 2009: +8 %) sowie rd. 25.630 Fachärztinnen und Fachärzte 
(seit 2009: +36 %).
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 – Die Auswertung nach Köpfen erfasste jede Ärztin und jeden Arzt, die bzw. der in die Ärzteliste eingetragen 
war, nur einmal, unabhängig davon, ob diese bzw. dieser eine oder mehrere (Sonderfach–)Ausbildungen abge-
schlossen hatte.

 – Eine Ärztin bzw. ein Arzt in Ausbildung mit bereits erworbener Berufsberechtigung (z.B. Berufsberechtigung 
Allgemeinmedizin oder Sonderfach–Ausbildung) konnte in der Ärzteliste sowohl als Turnusärztin bzw. Turnus-
arzt als auch zur selbstständigen Berufsausübung berechtigte Ärztin bzw. berechtigter Arzt geführt werden.

 – Bei Absolvierung von Mehrfachausbildungen erfolgte die Zuordnung einer Ärztin bzw. eines Arztes zur Allge-
meinmedizin oder zu einem bestimmten Sonderfach für statistische Auswertungen nach einem bestimmten 
Algorithmus, in dem ebenfalls konkrete ärztliche Tätigkeiten und etwaige zusätzliche Informationen hinsicht-
lich der Versorgungswirksamkeit berücksichtigt wurden.
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Die Relation zwischen Ärztinnen und Ärzten entwickelte sich seit 2009 unterschied-
lich:

• Bei den Turnusärztinnen und Turnusärzten lag der Frauenanteil 2009 bei 60 %; nach 
einem Anstieg auf 62 % im Jahr 2011 sank er bis 2020 auf 54 %.

• In der Allgemeinmedizin stieg der Anteil der Ärztinnen von 2009 bis 2020 von 
50 % auf 60 %.

• Demgegenüber überwog im fachärztlichen Bereich der Anteil der Ärzte deutlich; der 
Frauenanteil stieg zwischen 2009 und 2020 von 32 % auf 40 %.

Gleichzeitig erhöhte sich laut Daten der Österreichischen Ärztekammer der Anteil 
der Wahlärztinnen und Wahlärzte27 an allen niedergelassenen Allgemeinmedizine-
rinnen und –medizinern bzw. Fachärztinnen und Fachärzten – unabhängig von 
ihrer Versorgungswirksamkeit – um rd. 7 Prozentpunkte (Allgemeinmedizin) bzw. 
rd. 11 Prozentpunkte (fachärztlicher Bereich); der Wahlarztanteil betrug zum 
1. Jänner 2020 40 % im Bereich der Allgemeinmedizin und 66 % im fachärztlichen 
Bereich. Die Zahl der Vertragsärztinnen und Vertragsärzte (einschließlich „kleine 
Kassen“ z.B. Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen oder Krankenfürsorgean-
stalten) sank in beiden Bereichen seit 2009 leicht um 5 % bzw. 3 %.

(2) Seit 2009 nahm die österreichische Bevölkerung insgesamt um 7 % zu und betrug 
zum 1. Jänner 2020 rd. 8,90 Mio. Personen. Die Entwicklung verlief in den Ländern 
sehr unterschiedlich mit einer Bandbreite von 0 % Zuwachs in Kärnten und 
14 % Zuwachs in Wien.

(3) Sowohl betreffend die Allgemeinmedizin als auch hinsichtlich bestimmter 
Sonderfächer (z.B. Psychiatrie Kinder– und Jugendliche sowie Erwachsene, Kinder– 
und Jugendheilkunde) gab es in den vergangenen Jahren immer wieder eine öffent-
liche Diskussion über bestehende bzw. potenzielle künftige Versorgungsengpässe.28 

27 Wahlärztinnen und Wahlärzte haben keinen Vertrag mit dem jeweils zuständigen Krankenversicherungsträ-
ger oder der Krankenfürsorgeanstalt. Die Kosten für eine Konsultation sind zunächst von der Patientin oder 
dem Patienten selbst zu tragen. Eine etwaige Kostenerstattung durch die zuständige Krankenversicherung 
bzw. Krankenfürsorgeanstalt erfolgt im Nachhinein.

28 In seinem Bericht „Ärztliche Versorgung im niedergelassenen Bereich“ (Reihe Bund 2021/30) stellte der RH 
u.a. fest, dass die vorhandenen Kennzahlen zur Analyse der Ärztedichte nicht aussagekräftig waren. Die 
routinemäßig von Gesundheitsministerium, Sozialversicherung und Österreichischer Ärztekammer ermittel-
ten Daten waren nicht geeignet, das Angebot an ärztlichen Leistungen im niedergelassenen Bereich valide 
abzubilden, da sie insbesondere die Öffnungszeiten nicht ausreichend berücksichtigten. (TZ 4, TZ 5) Für die 
Beurteilung der Versorgungssituation waren neben der Anzahl der unbesetzten Kassenplanstellen jedenfalls 
auch die Ärztedichte und die Auslastung der Vertragspartnerinnen und –partner sowie alternative Versor-
gungsformen (Wahlärztinnen und Wahlärzte, Ärztinnen und Ärzte mit kleinen Kassen, Spitalsambulanzen) zu 
berücksichtigen. Weiters wäre die Einbeziehung von Informationen über Diagnosen und Behandlungsleistun-
gen zweckmäßig. (TZ 17) Insgesamt zeigte die Analyse des RH zur Versorgungssituation in verschiedenen 
ärztlichen Fachbereichen (z.B. Allgemeinmedizin, Kinder– und Jugendpsychiatrie, Kinder– und Jugendheil-
kunde) ein regional differenziertes Bild. (u.a. TZ 11, TZ 15 bis TZ 17)
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 7.2 Der RH wies darauf hin, dass sich die Gesamtzahl der Ärztinnen und Ärzte im Zeit-
raum 2009 bis 2020 um 23 % erhöhte. Die größte Steigerung verzeichneten in 
diesem Zeitraum mit 36 % die Fachärztinnen und Fachärzte, am geringsten stieg die 
Anzahl der Allgemeinmedizinerinnen und –mediziner mit 8 %. Der fachärztliche 
Bereich wies etwa mit 66 % im Jahr 2020 auch einen deutlich höheren Wahlarztan-
teil auf als der allgemeinmedizinische Bereich mit 40 %. In der Allgemeinmedizin 
machte der Frauenanteil 60 % (2020) aus, im fachärztlichen Bereich erst 40 %.

Turnusärztinnen und Turnusärzte – Allgemeinmedizin  
und Sonderfach

 8.1 Die Ärzteliste der Österreichischen Ärztekammer ermöglichte keine Auswertung 
getrennt nach Turnusärztinnen und Turnusärzten in allgemeinmedizinischer Ausbil-
dung und in Sonderfachausbildung, weil dieses Gliederungsmerkmal in den recht-
lichen Vorgaben29 nicht vorgesehen war. Eine Differenzierung, nach welcher 
Ärztinnen–/Ärzte–Ausbildungsordnung die Ausbildung absolviert wurde, war eben-
falls nicht festgelegt.

Demgegenüber enthielt die 2015 implementierte Ausbildungsstellenverwaltung 
(TZ 51) alle auf allgemeinmedizinischen und fachärztlichen Ausbildungsstellen nach 
den Ärztinnen–/Ärzte–Ausbildungsordnungen 2006 und 2015 in Krankenanstalten 
gemeldeten Turnusärztinnen und Turnusärzte, nicht jedoch jene, die in Lehrpraxen 
gemeldet waren. Das lag daran, dass zur Zeit der Gebarungsüberprüfung die Lehr-
praxen im Unterschied zu den Krankenanstaltenträgern nicht zur elektronischen 
Meldung über die Ausbildungsstellenverwaltung verpflichtet waren.30

29 Verordnung der Österreichischen Ärztekammer über die Einrichtung der Ärzteliste und über Inhalt und Form 
des Ärzteausweises (Ärzteliste–Verordnung 2011)

30 Gemäß Ärztegesetz–Novelle BGBl. I 172/2021 bestand die Verpflichtung für Krankenanstalten, elektronisch 
einzumelden, seit Ende August 2021 nicht mehr. 
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Für den Zeitraum 2016 bis 2020 (jeweils zum Stichtag 1. Jänner) stellte sich die 
Entwicklung der Anzahl der Turnusärztinnen und Turnusärzte in Krankenanstalten 
wie folgt dar: 

Tabelle 2: Turnusärztinnen und Turnusärzte in Krankenanstalten (jeweils zum Stichtag 1. Jänner)

2016 2017 2018 2019 2020

Basisausbildung 555 913 1.018 985 985

Allgemeinmedizin 1.813 1.450 1.279 1.280 1.075

davon

nach Ärztinnen–/Ärzte–Ausbildungs
ordnung 2015 – 258 630 943 904

Sonderfach1 4.9722 5.381 5.721 5.811 5.668

davon

nach Ärztinnen–/Ärzte–Ausbildungs
ordnung 2015 – 490 1.314 2.195 2.903

1 ohne Additivfächer und Spezialisierungen 
2 Turnusärztinnen und Turnusärzte, die neben dem Hauptfach Nebenfächer nach der Ärzteausbildung vor der 

Ausbildungsreform 2014/15 absolvierten, waren nicht vollständig erfasst, da die Meldepflicht für Nebenfächer 
erst ab 1. Dezember 2016 bestand.

Quelle: ÖÄK

Ungeachtet der dargestellten Unschärfe zeigt die Tabelle, dass die Anzahl der allge-
meinmedizinischen Turnusärztinnen und Turnusärzte in Krankenanstalten zwischen 
2016 und 2020 um 41 % abnahm; in den Sonderfächern war insgesamt eine stei-
gende Tendenz erkennbar. Mit Jänner 2020 befanden sich bereits 84 % der allge-
meinmedizinischen Turnusärztinnen und Turnusärzte im System der Ärztinnen–/
Ärzte–Ausbildungsordnung 2015, bei den Sonderfächern erst 51 %; dies lag u.a. an 
der längeren Dauer der Sonderfachausbildung.

 8.2 Der RH wies darauf hin, dass die verfügbaren Daten der Österreichischen Ärztekam-
mer keinen unmittelbaren, vollständigen und differenzierten Überblick über die 
Gesamtzahl der in Ärzteausbildung befindlichen Turnusärztinnen und Turnusärzte 
(getrennt nach Allgemeinmedizin und Sonderfach bzw. nach Ärzteausbildung Alt 
und Neu) boten. So wies etwa die 2015 implementierte Ausbildungsstellenverwal-
tung die in Lehrpraxen gemeldeten allgemeinmedizinischen Turnusärztinnen und 
Turnusärzte nicht aus. Der RH verwies auf seine Empfehlung an das Gesundheitsmi-
nisterium in TZ 30, auf eine elektronische Meldepflicht für Daten von Turnusärztin-
nen und Turnusärzten in die Ausbildungsstellenverwaltung auch für Lehrpraxen 
hinzuwirken.
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Ungeachtet dieser Unschärfe hielt der RH fest, dass die Anzahl der allgemeinmedizi-
nischen Turnusärztinnen und Turnusärzte seit 2016 (jeweils Stichtag 1. Jänner) um 
41 % abnahm. Dies stand in einem Spannungsverhältnis zur Intention der Ausbil-
dungsreform 2014/15, die auf eine Attraktivierung der allgemeinmedizinischen 
Ausbildung abzielte.

Studium der Humanmedizin

Ausbildung und Ausbildungsinhalte

Rolle der Universitäten

 9.1 (1) Gemäß Universitätsgesetz 2002 war es u.a. Aufgabe der Medizinischen Universi-
täten, die wissenschaftliche Berufsvorbildung zu leisten31, welche die Studierenden 
befähigte, nach Abschluss des Studiums der Humanmedizin die Ärzteausbildung in 
allen Fachrichtungen (Allgemeinmedizin und Sonderfächer) zu absolvieren. Zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung gab es in Österreich gemäß Ärztinnen–/Ärzte–Ausbil-
dungsordnung 2015 neben der Allgemeinmedizin 50 Sonderfächer (z.B. chirurgi-
sche und internistische Sonderfächer).

Inwieweit diese Fachrichtungen an den Medizinischen Universitäten gelehrt wurden 
und inwieweit diese Lehrveranstaltungen von den Studierenden verpflichtend oder 
wahlweise zu besuchen waren, legten die Medizinischen Universitäten eigenverant-
wortlich in ihren Curricula fest. Dabei waren die Universitäten autonom und an keine 
Weisungen von außen (etwa vom Wissenschaftsministerium) gebunden.

(2) Um dennoch in den Medizinischen Universitäten ein annähernd gleiches 
Abschlussniveau aller Absolventinnen und Absolventen zu ermöglichen, auf das die 
Ärzteausbildung österreichweit aufbauen konnte, entwickelten die Medizinischen 
Universitäten Graz, Innsbruck und Wien sowie eine Privatuniversität in den 
Jahren 2010 und 2011 den sogenannten „Österreichischen Kompetenzlevelkatalog 
für Ärztliche Fertigkeiten“ (in der Folge: Kompetenzlevelkatalog). Er formulierte für 
drei Kompetenzlevels – Antritt der Famulatur32 (Famulaturreife), Antritt des Klinisch–
Praktischen Jahres im sechsten Studienjahr (KPJ–Reife) und Abschluss des Studiums 
(Approbationsreife33) – gemeinsame Mindestanforderungen für ärztliche Fähigkei-

31 Siehe dazu § 3 Z 3 Universitätsgesetz 2002; den Universitäten oblag weiters etwa die Heranbildung und 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (§ 3 Z 4 Universitätsgesetz 2002).

32 Eine Famulatur war ein Praktikum, das die Studierenden der Humanmedizin während des Studiums im stati-
onären oder ambulanten Bereich zu absolvieren hatten.

33 Mit der Approbationsreife war noch keine Berechtigung zu einer selbstständigen ärztlichen Tätigkeit 
verbunden.
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ten und Fertigkeiten.34 Die Gesetzesmaterialien zu jener Novelle des Universitäts-
gesetzes 2002 aus dem Jahr 2015, welche das Klinisch–Praktische Jahr rechtlich 
verankerte bzw. klarstellte35, nannten den Kompetenzlevelkatalog als Grundlage für 
die im Klinisch–Praktischen Jahr zu erwerbenden Kompetenzen.

Dem gemeinsamen Ziel der Outcome–Harmonisierung verpflichtet gaben im Früh-
jahr 2020 die Medizinischen Universitäten den „Klinischen Lernzielkatalog Öster-
reichs“ (in der Folge: Lernzielkatalog)36 heraus; in den Lernzielkatalog integriert war 
die aktualisierte zweite Auflage des Kompetenzlevelkatalogs. Aufgegliedert auf 
41 Fächer (von Allgemeinmedizin bis Zahn–Mund–Kieferheilkunde) enthielt der 
Lernzielkatalog 2.910 Lernziele37, abgestuft nach mehreren Graden der Lerntiefe. 
Darüber hinaus war bei jenen Lernzielen der klinischen Fächer, die eine Vernetzung 
mit der Allgemeinmedizin aufwiesen, diese Allgemeinmedizin–Relevanz in einer 
eigenen Spalte vermerkt.

Die Privatuniversität war in die Entwicklung des Lernzielkatalogs nicht eingebunden; 
dies u.a. deshalb, weil es sich um ein öffentlich finanziertes Projekt zur Harmonisie-
rung der Curricula an den öffentlichen Medizinischen Universitäten handelte. Auch 
das Gesundheitsministerium und die Österreichische Ärztekammer waren in die 
Entwicklung von Kompetenzlevel– und Lernzielkatalog nicht unmittelbar eingebun-
den.

 9.2 Der RH hielt fest, dass den autonomen Medizinischen Universitäten die Verantwor-
tung oblag, den Studierenden in der ganzen Breite der 51 ärztlichen (Sonder–)
Fächer jene ausreichende Berufsvorbildung zu vermitteln, die sie zur Ärzteausbil-
dung in allen Fächern befähigte.

Der RH anerkannte die Zusammenarbeit der Medizinischen Universitäten beim 
Kompetenzlevel– und Lernzielkatalog und hob hervor, dass der Kompetenzlevel-
katalog auch im Gesetzgebungsprozess 2015 als Benchmark für die Ausbildung im 
Klinisch–Praktischen Jahr herangezogen wurde. Vor dem Hintergrund der öffentli-

34 Beispiele: Erheben einer Anamnese, Nähen von Hautschnitt– und Rissquetschwunden, Entfernen von 
Nähten, Anlegen eines Verbandes, Blutabnahme, Verabreichen von intravenösen Injektionen, Schreiben 
eines Ruhe–EKG (Elektrokardiogramm), Abfassen von Entlassungs– und Begleitschreiben

35 BGBl. I 131/2015  
36 Dem Lernzielkatalog war in zwei Auflagen (2014 und 2018) der „Klinische Lernzielkatalog der Med Uni Graz“ 

vorausgegangen.
37 Beispiele im Fach Allgemeinmedizin: 5–Sinne–Diagnostik, spezifische Problemlösungsfähigkeiten bei frühen, 

undifferenzierten Problemen im Hinblick auf die Fälleverteilung (Epidemiologie), Psychosoziale Krisensitua-
tion, Impfstatus und reisemedizinische Beratung, Funktion, Arten und Organisation von Hausbesuchen, 
Gegenmaßnahmen gegen Gewalterfahrungen von Patientinnen und Patienten, Rezeptverordnungen
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chen Diskussion um einen auch allgemeinmedizinischen Ärztemangel38 wies der RH 
darauf hin, dass der Lernzielkatalog durch die zusätzliche Darstellung der allfälligen 
interdisziplinären Vernetzung von Lernzielen der klinischen Fächer mit der Allge-
meinmedizin dieser einen besonderen Stellenwert einräumte.

Der RH empfahl dem Wissenschaftsministerium sowie den Medizinischen Universi-
täten Graz und Wien, auf die weitere Zusammenarbeit zur Sicherstellung eines 
vergleichbaren Abschlussniveaus der Studierenden aller Medizinischen Universitä-
ten hinzuwirken und bei künftigen Auflagen des Kompetenzlevel– und Lernzielkata-
logs nach Möglichkeit auch die Privatuniversitäten am Prozess zu beteiligen.

Hinsichtlich der fehlenden unmittelbaren Einbindung des Gesundheitsministeriums 
und der Österreichischen Ärztekammer in die Entwicklung des Kompetenzlevel– 
und Lernzielkatalogs verwies der RH auf seine Empfehlung an das Gesundheits-
ministerium und das Wissenschaftsministerium in TZ 4, gemeinsam mit den 
Medizinischen Universitäten und der Österreichischen Ärztekammer ein Konzept 
zur Sicherstellung einer regelmäßigen, durchgängigen und institutionalisierten 
Abstimmung über Vorhaben und Maßnahmen für die gesamte Ausbildung zum Arzt-
beruf zu erarbeiten.

 9.3 (1) Das Wissenschaftsministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die 
Bestrebungen der Medizinischen Universitäten hinsichtlich eines gemeinsamen 
Kompetenzlevel– und Lernzielkatalogs auch in den nächsten Leistungsvereinba-
rungsperioden ein wichtiges Ziel darstellen würden und die Entwicklung weiterge-
führt werden solle. Möglichkeiten zur Einbeziehung der Privatuniversitäten müssten 
die Universitäten selbst prüfen, wobei aber die grundsätzliche Bereitschaft bestehe, 
den Privatuniversitäten die Ergebnisse des Katalogs bei Bedarf zur Verfügung zu stel-
len. Das Wissenschaftsministerium habe im Hinblick auf die Curriculaentwicklung an 
Privatuniversitäten keine Zuständigkeit. Die Prüfung der Curricula erfolge im Rahmen 
der Akkreditierung durch die zuständige Behörde (Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung Austria), die Weiterentwicklung der Curricula im Rahmen der 
hochschulischen Autonomie.

38 In seinem Bericht „Ärztliche Versorgung im niedergelassenen Bereich“ (Reihe Bund 2021/30) stellte der RH 
u.a. fest, dass für die Beurteilung der Versorgungssituation neben der Anzahl der unbesetzten Kassenplan-
stellen jedenfalls auch die Ärztedichte und die Auslastung der Vertragspartnerinnen und –partner sowie 
alternative Versorgungsformen (Wahlärztinnen und Wahlärzte, Ärztinnen und Ärzte mit kleinen Kassen, 
Spitalsambulanzen) zu berücksichtigen waren. Weiters wäre die Einbeziehung von Informationen über Diag-
nosen und Behandlungsleistungen zweckmäßig. (TZ 17) Insgesamt zeigte die Analyse des RH zur Versor-
gungssituation in verschiedenen ärztlichen Fachbereichen (z.B. Allgemeinmedizin, Kinder– und 
Jugendpsychiatrie, Kinder– und Jugendheilkunde) ein regional differenziertes Bild. (u.a. TZ 11, TZ 15 bis 
TZ 17)
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Das Studium der Humanmedizin an Privatuniversitäten solle sich durch innovative 
und spezifisch entwickelte Curricula von der Ausbildung an öffentlichen Universitä-
ten unterscheiden. Es entspreche dem bildungspolitischen Ziel der Gründung des 
Privatuniversitätensektors, dass diese Hochschulen durch eine andere inhaltliche 
oder didaktische Ausrichtung eine Ergänzung zu den Studien an den öffentlichen 
Universitäten darstellen. Die Privatuniversitäten, die vom Bund vor allem aus Kosten-
gründen nicht eingerichtet werden könnten, sollen neuartige Zugänge zu Aus– und 
Weiterbildungsmöglichkeiten für Studierende eröffnen. Dadurch könne die Einbe-
ziehung in die Entwicklung eines Kompetenzlevel– und Lernzielkatalogs für das 
Studium der Humanmedizin aus inhaltlicher Sicht erschwert sein.

(2) Laut Stellungnahme der Medizinischen Universität Graz sei der Lernzielkatalog im 
Rahmen des Hochschulraumstrukturmittel–Projekts „Machbarkeitsstudie zur Harmo-
nisierung der humanmedizinischen Ausbildung (Studienjahre 1 – 5) an den öffent-
lichen Medizinischen Universitäten Österreichs zur Erhöhung der nationalen Mobilität“ 
erstellt worden. Aus diesem Grund seien die Privatuniversitäten nicht in die Entwick-
lung miteingebunden gewesen. Da Lernziele dynamischen Charakter hätten, sei eine 
Aktualisierung des österreichweit akkordierten Lernzielkatalogs auch zukünftig ange-
dacht. Aktuell setze die Medizinische Universität Graz ihren Schwerpunkt auf die 
Implementierung von Lernzielen im Sinne des kompetenzbasierten Roadmappings 
sowie auf die Umsetzung der Lehre gemäß dem Constructive Alignment.

(3) Die Medizinische Universität Wien führte in ihrer Stellungnahme aus, dass die 
gemeinsame österreichweite Harmonisierung eines klinischen Lehr– und Lernziel-
katalogs aller öffentlichen Medizinischen Universitäten das Endergebnis eines dies-
bezüglichen Hochschulraumstrukturmittel–Projekts des Wissenschaftsministeriums 
gewesen sei, in welches das Know–how der öffentlichen Medizinischen Universitä-
ten eingeflossen sei. Es sei wichtig, dass Medizinabsolventinnen und –absolventen 
ein annähernd gleiches Qualifikationsprofil vorweisen könnten. Die Lernzielkataloge 
seien öffentlich, weshalb auch Privatuniversitäten diese heranziehen und ihre Lehre 
danach ausrichten könnten. Es wäre wünschenswert, wenn die Privatuniversitäten 
die Qualitätsstandards der öffentlichen Medizinischen Universitäten übernehmen 
würden.

 9.4 Zu seiner Empfehlung, bei künftigen Auflagen des Kompetenzlevel– und Lernzielka-
talogs nach Möglichkeit auch die Privatuniversitäten am Prozess zu beteiligen, wies 
der RH gegenüber dem Wissenschaftsministerium und den Medizinischen Universi-
täten Graz und Wien darauf hin, dass eine Privatuniversität bereits in die Entwick-
lung des Kompetenzlevelkatalogs in den Jahren 2010 und 2011 eingebunden war.
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Rolle des Wissenschaftsministeriums

 10.1 (1) Gemäß Universitätsgesetz 2002 oblag dem Bund bzw. dem Wissenschaftsminis-
terium die Rechtsaufsicht über die Medizinischen Universitäten.39 Sie umfasste die 
Einhaltung der Gesetze und Verordnungen, aber nicht eine inhaltliche Aufsicht z.B. 
zur Gestaltung der Curricula.

(2) Alle drei Jahre schloss der Bund (vertreten durch die Wissenschaftsministerin 
bzw. den Wissenschaftsminister) eine Leistungsvereinbarung mit den Medizinischen 
Universitäten ab.40 Die Leistungsvereinbarungen waren öffentlich–rechtliche Ver-
träge zwischen dem Bund und den Universitäten, mit denen die Vertragspartner zur 
Steuerung der Universitäten gemeinsam Ziele und Leistungen festlegten. Über diese 
Leistungsvereinbarungen konnte der Bund (Wissenschaftsministerium) allfällige 
Akzente bei der inhaltlichen Curriculumsgestaltung setzen.

So verpflichteten etwa die Leistungsvereinbarungen 2016–2018 die Medizinischen 
Universitäten Graz und Wien zur Implementierung des Lernzielkatalogs im Prüfungs-
wesen, die Leistungsvereinbarungen 2019–2021 zur Einführung eines Erweiterungs-
studiums41 Allgemeinmedizin. Die Leistungsvereinbarung 2019–2021 der Medizi- 
nischen Universität Wien sah darüber hinaus den Ausbau des „KPJ–Exzellenzpro-
gramms Allgemeinmedizin“ (TZ 11) vor.

(3) Das im Jahr 2018 fertiggestellte „Gemeinsames Positionspapier des BMBWF 
sowie der Medizinischen Universitäten Wien, Graz, Innsbruck und der Universität 
Linz“ zur Sicherung der Gesundheitsversorgung in Österreich war auf eine freiwillige 
Zusammenarbeit des Wissenschaftsministeriums und der Medizinischen Universitä-
ten zurückzuführen. Das Papier nannte Beiträge, welche die Medizinischen Univer-
sitäten leisten konnten bzw. schon geleistet hatten (z.B. Gewährleistung einer 
stabilen Zahl an Absolventinnen und Absolventen, Verankerung der Allgemeinmedi-
zin in der Pflichtlehre, Einrichtung eines Erweiterungsstudiums in der Allgemeinme-
dizin), um die Gesundheitsversorgung insbesondere auch in der Allgemeinmedizin 
aufrechtzuerhalten. Das Positionspapier erhielt Verbindlichkeit dadurch, dass in ihm 
genannte Maßnahmen teilweise in die Leistungsvereinbarungen mit den Universitä-
ten übernommen wurden. 

39 § 9 Universitätsgesetz 2002  
40 § 13 Universitätsgesetz 2002 
41 Ein Erweiterungsstudium gemäß § 51 Abs. 2 Z 5a in Verbindung mit § 54a Universitätsgesetz 2002 war ein 

ordentliches Studium im Ausmaß von mindestens 30 ECTS–Anrechnungspunkten, das die in einem ordent-
lichen Studium erworbenen Kompetenzen um zusätzliche Kompetenzen erweitern sollte. Zum Abschluss 
wurde ein Zeugnis ausgestellt, aber kein Recht auf die Verleihung eines akademischen Grades erworben.
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 10.2 Der RH hielt fest, dass der Bund (vertreten durch die Wissenschaftsministerin bzw. 
den Wissenschaftsminister) und die Medizinischen Universitäten Graz und Wien die 
Leistungsvereinbarungen auch dazu nutzten, um u.a. eine bessere Verankerung der 
Allgemeinmedizin in der universitären Ausbildung sicherzustellen.

Er verwies darüber hinaus auf die Zusammenarbeit des Wissenschaftsministeriums 
und der Medizinischen Universitäten beim Positionspapier und hob insbesondere 
hervor, dass Inhalte dieses Dokuments u.a. zur Stärkung der Allgemeinmedizin im 
Rahmen des Studiums der Humanmedizin über den Weg der Leistungsvereinbarun-
gen Verbindlichkeit erlangten.

Verankerung der Allgemeinmedizin  
an den Medizinischen Universitäten Graz und Wien

Überblick

 11.1 (1) An den Medizinischen Universitäten Graz und Wien betrug die Mindeststudien-
dauer für das Studium der Humanmedizin zwölf Semester und entsprach 360 ECTS–
Anrechnungspunkten42. 

42 ECTS steht für European Credit Transfer and Accumulation System (Europäisches System zur Anrechnung, 
Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen); mit ECTS–Anrechnungspunkten wird das geschätzte 
Arbeitspensum einer bzw. eines durchschnittlichen Studierenden für sämtliche Lernaktivitäten ausgedrückt, 
wobei 1 ECTS–Punkt für ein Arbeitspensum von 25 mal 60 Minuten steht (https://www.oesterreich.gv.at > 
Themen > Bildung und Neue Medien > Universität; abgerufen im Oktober 2021).

http://https://www.oesterreich.gv.at
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Die folgende Tabelle zeigt im Überblick, wie an diesen beiden Medizinischen Univer-
sitäten die Allgemeinmedizin strategisch, organisatorisch, personell und in der Lehre 
verankert war: 

Tabelle 3: Verankerung Allgemeinmedizin im Vergleich Medizinische Universitäten Graz und Wien

Elemente Allgemein medizin Medizinische Universität Graz Medizinische Universität Wien

strategische Verankerung in Entwick-
lungsplan und Leistungsvereinbarung 
(Auswahl)

Entwicklungsplan 2006–2020: 
–   Gründung Institut für Allgemein-

medizin
Entwicklungsplan 2019–2024, 
 Leistungsvereinbarung 2019–2021:
–  Einrichtung Erweiterungsstudium 

 Allgemeinmedizin1

Leistungsvereinbarung 2007–2009: 
–  verpflichtende Präsenzphasen in 

 allgemeinmedizinischen Lehrpraxen
Entwicklungsplan Version 3.0 (2015), 
 Leistungsvereinbarung 2016–2018:
–  Neupositionierung Allgemeinmedizin 
Entwicklungsplan 2019–2024, 
Leistungs vereinbarung 2019–2021:
–  Förderung Allgemeinmedizin: 

 Einrichtung Erweiterungsstudium 
Allgemeinmedizin, Ausbau  
„KPJ–Exzellenzprogramm 
 Allgemeinmedizin“

eigene Organisations einheit 
seit 2015: Institut für Allgemein-
medizin und evidenzbasierte 
 Versorgungsforschung

seit 2001: Abteilung für Allgemein– 
und Familienmedizin

eigene Professur seit 2015 seit 2004

Verankerung als  Pflichtlehre ja ja

Angebote Wahl(pflicht)lehre ja ja

Diplomarbeit möglich ja ja

Praktikum in allgemein medizinischer 
 Praxis  verpflichtend ja: im Klinisch–Praktischen Jahr nein: im Klinisch–Praktischen Jahr ist 

 Allgemeinmedizin Wahlfach

Famulatur in allgemein medizinischer 
 Praxis2  möglich ja 

ja; in Famulatur kann statt Praxis 
 Allgemeinmedizin auch etwa 
 Erst versorgungseinrichtung in einer 
 Krankenanstalt (Ambulanz) gewählt 
werden

Lehre durch praktizierende Allgemein-
medizinerinnen und –mediziner ja ja

freiwillige Zusatzprojekte zur Attraktivie-
rung der  Allgemeinmedizin

ja: Projekte „Landarzt Zukunft“ und 
„Allgemeinmedizin – die erste Wahl“ 
(u.a. gemeinsam mit Ärztekammer für 
Steiermark und Gesundheitsfonds 
Steiermark)

ja: KPJ–Exzellenzprogramm Allgemein-
medizin (Wiener Zielsteuerungs-
projekt)

KPJ = Klinisch–Praktisches Jahr Quellen: Medizinische Universität Graz; Medizinische Universität Wien
1  Curriculum beschlossen im Juni 2020  
2  umfasst auch Primärversorgungseinheiten

(2) Im Rahmen der Zielsteuerung–Gesundheit erarbeitete eine Projektgruppe von 
2016 bis 2017 Maßnahmen, um – von der universitären Ausbildung bis zur Berufs-
ausübung – den Beruf der Allgemeinmedizinerin bzw. des Allgemeinmediziners 
attraktiver zu gestalten; daran nahm auch das Wissenschaftsministerium teil. Den 
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Endbericht „Attraktivierung Allgemeinmedizin“ nahm die Bundes–Zielsteuerungs-
kommission im April 2018 zur Kenntnis.

Wie Tabelle 3 zeigt, waren an beiden überprüften Medizinischen Universitäten von 
sechs Maßnahmen folgende bereits umgesetzt: „Forcierung von Praktika in Allge-
meinmedizin“, „Lehrstuhl für Allgemeinmedizin“, „Pflichtlehrveranstaltungen Allge-
meinmedizin“. Weiters hatten die Medizinischen Universitäten im Sinne der 
Maßnahme „Bessere Abstimmung der Curricula“ den Kompetenzlevel– und Lern-
zielkatalog erarbeitet. Zu den Maßnahmen „Analyse des Studienzugangs“ und 
„Multiprofessionelles Lernen mit Fachhochschulen“ waren laut einer Erhebung der 
Gesundheit Österreich GmbH vom Frühjahr 2020 Umsetzungs– bzw. Vorbereitungs-
arbeiten im Gange.

 11.2 (1) Der RH hob hervor, dass an beiden überprüften Medizinischen Universitäten die 
Allgemeinmedizin als eines von 51 ärztlichen (Sonder–)Fächern strategisch, organi-
satorisch, personell und in der Lehre präsent war: 

• Auf strategischer Ebene bekannten sich beide Medizinischen Universitäten zur Stär-
kung der Allgemeinmedizin (Erweiterungsstudium); 

• beide wendeten Ressourcen auf, um der Allgemeinmedizin durch eine eigene Orga-
nisationseinheit und eine eigene Professur Profil zu geben; 

• beide holten mit praktizierenden Allgemeinmedizinerinnen und –medizinern die 
allgemeinmedizinische Praxis in die universitäre Ausbildung herein; 

• durch die Ermöglichung von Diplomarbeiten förderten sie wissenschaftliches Arbei-
ten in der Allgemeinmedizin; 

• im Laufe des Studiums waren die Studierenden durch allgemeinmedizinische Anteile 
in der Pflichtlehre mit diesem Fach befasst; 

• beide hatten zusätzliche Projekte zur Attraktivierung der Allgemeinmedizin imple-
mentiert.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Medizinischen Universitäten 
bestand darin, dass Studierende in Wien zur Zeit der Gebarungsüberprüfung kein 
Praktikum in einer allgemeinmedizinischen Praxis machen mussten. Anders als an 
der Medizinischen Universität Graz war in Wien die Allgemeinmedizin im Klinisch–
Praktischen Jahr ein Wahlfach, und die vierwöchige Pflichtfamulatur Allgemeinme-
dizin konnte anstatt in einer allgemeinmedizinischen Praxis auch etwa in einer 
Ambulanz einer Krankenanstalt absolviert werden.

(2) Der RH hielt weiters fest, dass die Mehrzahl der sechs einer Statuserhebung 
unterzogenen Maßnahmen aus dem Endbericht „Attraktivierung der Allgemein-
medizin“ der Zielsteuerung–Gesundheit, die von den Medizinischen Universitäten 
umzusetzen waren, in den überprüften Medizinischen Universitäten Graz und Wien 
im Frühjahr 2020 bereits erfüllt war.
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Zuständige Organisationseinheiten 

 12.1 (1) Die Medizinische Universität Graz unterschied in ihrem Organisationsplan zwischen 
dem Klinischen Bereich und dem Nichtklinischen Bereich. Eines von insgesamt vier 
Instituten im Nichtklinischen Bereich war das Institut für Allgemeinmedizin und 
evidenzbasierte Versorgungsforschung (in der Folge: Institut Allgemeinmedizin).

Auch die Medizinische Universität Wien hatte neben dem Klinischen Bereich einen 
medizinisch–theoretischen Bereich eingerichtet, der aus zwölf sogenannten Zentren 
bestand. Im Zentrum für Public Health war eine von sechs Abteilungen die Abteilung 
Allgemein– und Familienmedizin (in der Folge: Abteilung Allgemeinmedizin).

(2) Die in den Leistungsvereinbarungen zwischen Bund und Medizinischen Universi-
täten definierten Vorhaben und Ziele sollten – gemäß dem mit dem Universitätsge-
setz 2002 eingeführten Kontraktmanagement zur Steuerung der Universitäten und 
ihrer Organisationseinheiten43 – über Zielvereinbarungen auf den verschiedenen 
Organisationsebenen der Universität umgesetzt werden. Dazu war in den Zielverein-
barungen festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums die bzw. der Bedienstete welche 
Leistungen zu erbringen bzw. welche Ziele sie bzw. er zu erreichen hatte.

(3) Das Rektorat der Medizinischen Universität Graz hatte mit der Leitung des Insti-
tuts Allgemeinmedizin seit der Professorenberufung 2015 keine Zielvereinbarung 
abgeschlossen. Laut Angaben der Universität seien Zielvereinbarungen im Nichtkli-
nischen Bereich ab 2020 vorgesehen.

(4) An der Medizinischen Universität Wien schloss der Rektor als Vertreter des 
Rektorats Zielvereinbarungen mit der Organisationseinheitsleitung. Nach Angaben 
der Medizinischen Universität Wien komme die Zielvereinbarung durch Übermitt-
lung des um die Inhalte des Zielvereinbarungsgesprächs ergänzten Textes des Ziel-
vereinbarungsformulars zustande; die Abstimmung der Zielvereinbarungen erfolge 
gesamthaft über alle Zielvereinbarungen durch Beschluss des Rektorats.

Für das Zentrum Public Health gab es etwa zur Zeit der Gebarungsüberprüfung eine 
Zielvereinbarung für die Leistungsvereinbarungsperiode 2019–2021 (Abschluss der 
Leistungsvereinbarung: Anfang Dezember 2018). Das Zielvereinbarungsgespräch 
fand Anfang August 2019 statt, die Protokollübermittlung an die Zentrumsleitung 
erfolgte im Dezember 2019, der Beschluss des Rektorats Anfang Jänner 2020.

Maßnahmen aus der Leistungsvereinbarung, welche die Abteilung Allgemeinmedizin 
betrafen – zuletzt z.B. die Einrichtung eines Erweiterungsstudiums Allgemeinmedi-

43 § 22 Abs. 1 Z 6 und § 20 Abs. 5 Universitätsgesetz 2002 sowie § 11 Abs. 1 Z 3 Organisationsplan der Medizi-
nischen Universität Wien; siehe auch die Gesetzesmaterialien Regierungsvorlage 1134 der Beilagen zu den 
Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXI. Gesetzgebungsperiode, S. 78 ff.
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zin –, seien laut Medizinischer Universität Wien über die Zielvereinbarung auch Thema 
der Mitarbeitergespräche zwischen Zentrumsleitung und Abteilungsleitung Allge-
meinmedizin.

 12.2 Der RH kritisierte, dass an der Medizinischen Universität Graz entgegen den Vorga-
ben des Universitätsgesetzes 2002 Zielvereinbarungen mit der Leitung des Instituts 
Allgemeinmedizin seit 2015 fehlten, wenngleich sie diese zur Zeit der Gebarungs-
überprüfung plante. Damit verzichtete die Universität auf ein wesentliches Steue-
rungsinstrument, um die Leistungen dieser Organisationseinheit verbindlich in die 
gesamtuniversitäre Umsetzung der Leistungsvereinbarung einzubinden.

Der RH empfahl der Medizinischen Universität Graz, in Umsetzung des Universitäts-
gesetzes 2002 die Verpflichtungen aus den Leistungsvereinbarungen durch Zielver-
einbarungen mit dem Institut Allgemeinmedizin auch inneruniversitär verbindlich zu 
machen.

Der RH hielt fest, dass an der Medizinischen Universität Wien etwa in der Leistungs-
vereinbarungsperiode 2019–2021 bis zum Abschluss der Zielvereinbarung mit dem 
Zentrum Public Health bereits ein Teil der Leistungsvereinbarungsperiode verstri-
chen war.

Der RH empfahl der Medizinischen Universität Wien im Sinne der Wirksamkeit 
dieses Steuerungsinstruments, Zielvereinbarungen mit dem Zentrum Public Health 
künftig möglichst zeitnah nach Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung abzu-
schließen.

 12.3 (1) Die Medizinische Universität Graz wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass sie  
mit der Leitung des Instituts für Allgemeinmedizin im Zuge des universitätsinternen 
standardmäßigen Steuerungsprozesses zur Professorinnen–/Professoren–Evaluierung 
fünf Ziele vereinbart habe und zwar zu Personal, Lehre, Forschung, Internationales 
sowie zu einem frei formulierbaren Ziel aus einem vorgegebenen Katalog. Die Evaluie-
rungsperiode sehe einen schriftlich vereinbarten Drei–Jahres–Zeitraum vor. In Ergän-
zung dazu werde die Medizinische Universität Graz die Verpflichtung zur Zielver- 
einbarung mit dem Institut für Allgemeinmedizin selbstverständlich umsetzen.

(2) Laut Stellungnahme der Medizinischen Universität Wien habe es laut dem 
damals geltenden Organisationsplan insgesamt 41 Organisationseinheiten (zwölf 
Zentren des vorklinischen Bereichs und 29 Universitätskliniken bzw. Klinische Insti-
tute) gegeben (derzeit 43), mit denen Zielvereinbarungen abzuschließen gewesen 
seien. Die Vorbereitung und Durchführung der Zielvereinbarungsgespräche mit 
allen Organisationseinheiten hätten einen entsprechenden administrativen und zeit-
lichen Aufwand erfordert. Der Abschluss aller Zielvereinbarungen sei daher aus 
logistisch–organisatorischen Gründen nicht zeitnahe zum Zeitpunkt der Unterzeich-
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nung der Leistungsvereinbarung möglich, sondern erfordere eine Priorisierung und 
zeitliche Staffelung der Termine und Abschlüsse.

 12.4 Der RH verkannte gegenüber der Medizinischen Universität Wien nicht den mit der 
Vorbereitung und Durchführung der Zielvereinbarungsgespräche mit allen Organisa-
tionseinheiten verbundenen Aufwand. Er wies aber neuerlich darauf hin, dass 
zwischen dem Abschluss der Leistungsvereinbarung Anfang Dezember 2018 und der 
Protokollübermittlung an die Leitung des Zentrums Public Health im Dezember 2019 
bereits ein Jahr und fast ein Drittel der Leistungsvereinbarungsperiode 2019–2021 
ver strichen war.

 13 Das Institut Allgemeinmedizin der Medizinischen Universität Graz und die Abteilung 
Allgemeinmedizin der Medizinischen Universität Wien erfüllten Aufgaben in der 
Lehre und in der Forschung. Die Personalstände sowie der Personal– und Sachauf-
wand der beiden Organisationseinheiten entwickelten sich seit 2015 (Gründung 
Institut Allgemeinmedizin) wie folgt: 

Tabelle 4: Personal sowie Personal– und Sachaufwand Allgemeinmedizin im Vergleich Medizinische 
Universitäten Graz und Wien

2015 2016 2017 2018 2019
Veränderung 
2015 bis 2019

in Vollzeitäquivalenten in %
Personal1

Institut Allgemeinmedizin2 (MUG) 6,3 7,6 9,0 11,1 11,8 87
Abteilung Allgemeinmedizin3 (MUW) 7,4 6,8 4,1 4,0 5,6 -24

in EUR in %
Personalaufwand
Institut Allgemeinmedizin (MUG) 453.228 556.348 672.514 791.184 839.326 85
davon

Globalbudget–Mittel in % 66 56 55 49 48 –
Abteilung Allgemeinmedizin (MUW) 480.991 438.113 214.982 268.981 456.398 -5
davon

Globalbudget–Mittel in % 75 67 97 96 99 –
in EUR in %

Sachaufwand4

Institut Allgemeinmedizin (MUG) 39.276 58.856 83.027 132.918 147.121 275
davon

Globalbudget–Mittel in % 75 36 38 23 17 –
Abteilung Allgemeinmedizin (MUW) 164.700 184.767 33.420 31.938 41.052 -75
davon

Globalbudget–Mittel in % 18 14 73 82 97 –
Abteilung Allgemeinmedizin = Abteilung Allgemein– und Familienmedizin (Medizinische Universität Wien)
Institut Allgemeinmedizin = Institut für Allgemeinmedizin und evidenzbasierte Versorgungsforschung (Medizinische Universität Graz)
MUG = Medizinische Universität Graz
MUW = Medizinische Universität Wien
1  umfasst u.a. Leitung sowie wissenschaftliches und allgemeines Personal
2  Der RH ermittelte den Jahreswert als Mittelwert der Stichtagsdaten zum jeweiligen Monatsende.
3  im Jahresdurchschnitt
4  inklusive Investitionsaufwand

Quellen: Medizinische Universität Graz; Medizinische Universität Wien  
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Das Institut Allgemeinmedizin der Medizinischen Universität Graz beschäftigte im 
Jahr 2019 rund doppelt so viele Vollzeitäquivalente (11,8 VZÄ; Erhöhung seit 2015 
um 87 %) wie die Abteilung Allgemeinmedizin der Medizinischen Universität Wien 
(5,6 VZÄ; Reduktion seit 2015 um 24 %).

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Medizinischen Univer-
sitäten bestand darin, dass sich etwa 2018 und 2019 das Institut Allgemeinmedizin 
der Medizinischen Universität Graz überwiegend über Drittmittel44, die Abteilung 
Allgemeinmedizin der Medizinischen Universität Wien hingegen zum Großteil über 
Mittel aus dem Globalbudget45 finanzierte.

Praktische Ausbildung Allgemeinmedizin

Famulatur

 14.1 Eine Famulatur war ein Praktikum, das die Studierenden der Humanmedizin während 
des Studiums im stationären oder ambulanten Bereich zu absolvieren hatten. Das 
für Famulaturen von den Studierenden erwartete Kompetenzniveau entsprach der 
ersten Reifegradstufe des Kompetenzlevelkatalogs (Famulaturreife).46 

An beiden Medizinischen Universitäten waren zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
zwölf Wochen Pflichtfamulatur vorgesehen. In Graz waren davon sechs Wochen in 
einer allgemeinmedizinischen Praxis möglich. Bis zur Einführung des Klinisch–Prak-
tischen Jahres im Studienjahr 2014/15 waren die Studierenden verpflichtet, zusätz-
lich zur 16–wöchigen Pflichtfamulatur (im zweiten Studienabschnitt) fünf Wochen 
(drei Tage je Woche, in Summe 15 Tage) im sechsten Studienjahr in einer allgemein-
medizinischen Praxis zu famulieren.

In Wien waren vier Wochen Famulatur Allgemeinmedizin verpflichtend. Seit Einfüh-
rung des Klinisch–Praktischen Jahres konnten die Studierenden statt der Pflichtfa-
mulatur Allgemeinmedizin das Wahlfach Allgemeinmedizin im Klinisch–Praktischen 
Jahr absolvieren. Im Unterschied zu Graz war die Famulatur Allgemeinmedizin in 
Wien anstatt in einer allgemeinmedizinischen Praxis auch in einer Einrichtung der 
Erstversorgung in Krankenanstalten (Ambulanzen) möglich.

44 Drittmittel sind jene finanziellen Mittel, die den Universitäten und Forschungseinrichtungen zusätzlich zu den 
von den Erhaltern zur Verfügung gestellten laufenden Mitteln (Basisfinanzierung) von dritter Seite zufließen. 
Sie werden in der Regel für bestimmte Projekte, vor allem Forschungsprojekte, zeitlich befristet zur Verfü-
gung gestellt.

45 Gemäß Universitätsgesetz 2002 sind die öffentlichen Universitäten vom Bund zu finanzieren. Sie erhalten 
jeweils ein in der Leistungsvereinbarung festgelegtes Globalbudget und können im Rahmen ihrer Aufgaben 
und der Leistungsvereinbarungen frei über den Einsatz der Globalbudgets verfügen.

46 Erwartete praktische Fähigkeiten der Famulaturreife waren z.B. Basismaßnahmen der Reanimation, Blutstil-
len, intramuskuläre und subkutane Injektion, Venenpunktion/Blutabnahme, Fingerbeerenstich, Entfernen 
von Nähten, Anlegen eines Verbands.
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 14.2 Der RH wies darauf hin, dass an beiden überprüften Medizinischen Universitäten die 
Studierenden im Rahmen der Famulatur ein Praktikum Allgemeinmedizin machen 
konnten, aber nicht mussten. Dadurch konnten sie ihr erstes Praktikum Allgemein-
medizin mitunter erst im sechsten Studienjahr (im Klinisch–Praktischen Jahr) absol-
vieren.

An der Medizinischen Universität Wien war ein Praktikum in einer allgemeinmedizi-
nischen Praxis sogar vermeidbar, wenn die Studierenden zur Absolvierung der Famu-
latur eine Einrichtung der Erstversorgung in Krankenanstalten (Ambulanzen) 
wählten.

Der RH verwies auf seine Empfehlung in TZ 15 zum allgemeinmedizinischen Prakti-
kum im niedergelassenen Bereich.

Klinisch–Praktisches Jahr

 15.1 (1) Mit einer Novelle des Universitätsgesetzes 2002 im Jahr 2015 wurde das soge-
nannte „Klinisch–Praktische Jahr“ als Teil des Studiums der Humanmedizin rechtlich 
verankert bzw. klargestellt.47 Auch bereits vor Einführung des Klinisch–Praktischen 
Jahres war an beiden überprüften Medizinischen Universitäten die praktische 
Ausbildung ein Schwerpunkt des sechsten Studienjahres, wenn auch in einem gerin-
geren Ausmaß.48 

Das bei Beginn des Klinisch–Praktischen Jahres erwartete, auf die Famulaturreife 
aufbauende Kompetenzniveau war im Kompetenzlevelkatalog als die KPJ–Reife49 
definiert. Im Laufe des Klinisch–Praktischen Jahres sollten folglich die im Kompe-
tenzlevelkatalog genannten Kompetenzen der dritten Kompetenzstufe (Approbati-
onsreife50) durch praktisch–medizinischen Unterricht erworben und vertieft werden, 
insbesondere durch aktive Teilnahme an der Betreuung von Patientinnen und Pati-
enten unter Aufsicht und Anleitung.51 

47 § 35a Universitätsgesetz 2002 i.d.F. BGBl. I 131/2015; siehe dazu die Regierungsvorlage 797 der Beilagen zu 
den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXV. Gesetzgebungsperiode, S. 8 

48 „Praktisches Jahr“ in Graz, „Klinische Tertiale“ in Wien, in Graz waren dabei 15 Tage Praktikum (verteilt auf 
fünf Wochen der insgesamt 30 Wochen) in einer allgemeinmedizinischen Lehrordination Pflicht; in Wien war 
ein Allgemeinmedizin–Praktikum im sechsten Studienjahr nicht vorgesehen.

49 Erwartete praktische Fähigkeiten der KPJ–Reife waren z.B. Kommunizieren mit schwerstkranken und sterben-
den Menschen, richtiges Rezeptieren, Hörtest, Anlegen eines Augenverbandes, Reinigen einer Wunde.

50 Erwartete praktische Fähigkeiten der Approbationsreife waren z.B. ethisch korrektes und professionelles 
Informieren der Patientinnen und Patienten, Ausfüllen des Totenscheins, Beurteilen von medizinischen 
Notfällen, Begleiten von Notfalltransporten (in einer Lehrsituation), Lokalanästhesie, Management von Medi-
kamentennebenwirkungen, Basic Life Support bei Kindern.

51 Gemäß § 49 Abs. 4 und 5 Ärztegesetz 1998 waren Studierende unter Anleitung und Aufsicht ausbildender 
Ärztinnen und Ärzte zur unselbstständigen Ausübung folgender Tätigkeiten berechtigt: Erhebung der Anam-
nese, einfache physikalische Krankenuntersuchung einschließlich Blutdruckmessung, Blutabnahme aus der 
Vene, intramuskuläre und subkutane Injektionen, unter bestimmten Voraussetzungen einzelne weitere ärzt-
liche Tätigkeiten.
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(2) Nach einem interuniversitären Abstimmungsprozess sahen alle drei öffentlichen 
Medizinischen Universitäten ab dem Studienjahr 2014/15 das Klinisch–Praktische 
Jahr im sechsten Studienjahr als durchgängige praktische Ausbildung über 
48 Wochen vor. Die 48 Wochen waren an den beiden vom RH überprüften Medizi-
nischen Universitäten in drei Blöcke zu je 16 Wochen (sogenannte Tertiale) geglie-
dert; ein Tertial war chirurgischen und perioperativen Fächern, ein weiteres Tertial 
der Inneren Medizin vorbehalten. Das dritte Tertial gestalteten die beiden Medizini-
schen Universitäten individuell.

An der Medizinischen Universität Graz waren von den 16 Wochen des dritten Ter-
tials je vier Wochen (20 Tage) verpflichtend in der Psychiatrie, in der Kinder– und 
Jugendheilkunde sowie in einer allgemeinmedizinischen Praxis zu absolvieren, das 
Ausbildungsfach der verbleibenden vier Wochen konnten die Studierenden frei 
wählen. In Summe standen daher Studierenden der Medizinischen Universität Graz 
im Klinisch–Praktischen Jahr zwischen vier und acht Wochen allgemeinmedizini-
sches Praktikum offen.

An der Medizinischen Universität Wien war das dritte Tertial für die Studierenden 
frei gestaltbar (ein Wahlfach über 16 Wochen oder zwei Wahlfächer über je acht 
Wochen). Sie konnten z.B. die 16 Wochen durchgehend in einer allgemeinmedizini-
schen Praxis verbringen. Verpflichtend war das Praktikum Allgemeinmedizin nicht.

(3) Der Lernfortschritt im Klinisch–Praktischen Jahr wurde regelmäßig während der 
Praktika und am Ende des Klinisch–Praktischen Jahres überprüft.

 15.2 Der RH hob hervor, dass mit Einführung des Klinisch–Praktischen Jahres an beiden 
Medizinischen Universitäten der Praktikumsteil im sechsten Studienjahr auf durch-
gehend 48 Wochen erhöht wurde. Diese Erhöhung kam auch der Allgemeinmedizin 
zugute: in Graz, indem der verpflichtende Allgemeinmedizin–Block von 15 auf 
20 Tage erhöht wurde und zusätzlich weitere vier Wochen (20 Tage) freiwillig 
möglich waren; in Wien, indem erstmals auch im sechsten Studienjahr ein Prakti-
kumsblock Allgemeinmedizin von acht bzw. 16 Wochen möglich war.

Da bei der Famulatur das Praktikum Allgemeinmedizin an der Medizinischen Univer-
sität Wien nicht zwingend in einer allgemeinmedizinischen Praxis zu absolvieren war 
und Allgemeinmedizin im Rahmen des Klinisch–Praktischen Jahres ein Wahlfach 
darstellte, konnten Studierende der Medizinischen Universität Wien ihren Studien-
abschluss erlangen, ohne ein allgemeinmedizinisches Praktikum im niedergelasse-
nen Bereich absolviert zu haben.
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Der RH empfahl dem Gesundheitsministerium, gemeinsam mit der Österreichischen 
Ärztekammer und der Medizinischen Universität Wien zu prüfen, ob bzw. in welchem 
Ausmaß sich ein allgemeinmedizinisches Praktikum im niedergelassenen Bereich im 
Rahmen des Medizinstudiums auf die spätere Berufsentscheidung auswirkt; dies 
auch angesichts der damit verbundenen möglichen finanziellen Auswirkungen.

 15.3 Das Gesundheitsministerium verwies in seiner Stellungnahme auf die ausschließ-
liche Zuständigkeit des Wissenschaftsministeriums bzw. der Universitäten.

 15.4 Der RH entgegnete dem Gesundheitsministerium, dass die Frage nach der Auswir-
kung eines allgemeinmedizinischen Praktikums im niedergelassenen Bereich im 
Rahmen des Medizinstudiums auf die spätere Berufsentscheidung erst im Zusam-
menhang mit der postpromotionellen ärztlichen Ausbildung nach der Basisausbil-
dung beantwortet werden kann. Dieser Aspekt könnte z.B. im Rahmen der 
Evaluierungen der Österreichischen Ärztekammer mitabgedeckt werden.

 16.1 (1) Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung gewährten viele Träger von Lehrkranken-
häusern den Studierenden im Klinisch–Praktischen Jahr freiwillig eine Aufwands-
entschädigung52, überwiegend in der Höhe von 650 EUR je Monat. In den Lehr- 
ordinationen erhielten die Studierenden nach Angabe der überprüften Medizini-
schen Universitäten keine Aufwandsentschädigung (Ausnahme KPJ–Exzellenzpro-
gramm Allgemeinmedizin in Wien).

(2) Die Medizinische Universität Graz gewährte den Lehrordinationen für die Aus-
bildung einer bzw. eines Studierenden im vierwöchigen Pflichtpraktikum Allgemein-
medizin im Rahmen des Klinisch–Praktischen Jahres – bzw. vor Einführung des 
Klinisch–Praktischen Jahres für die Ausbildung in der 15–tägigen Pflichtfamulatur im 
Praktischen Jahr – ein Honorar von 1.000 EUR (inklusive Umsatzsteuer). Im Zeit-
raum 2010 bis 2019 beliefen sich diese Honorarzahlungen der Medizinischen 
Universität Graz insgesamt auf 2,48 Mio. EUR.

(3) Die Lehrordinationen der Medizinischen Universität Wien erhielten – mit 
Ausnahme jener im KPJ–Exzellenzprogramm Allgemeinmedizin53 – kein Honorar. 
Laut ihrer Angabe sei bereits 2010 die Einführung einer Pflichtfamulatur in einer 
allgemeinmedizinischen Praxis an der dafür erforderlichen Zahl an Lehrordinationen 
und der Forderung nach einer Entschädigung für die Lehrordinationen, die bei 
660 Studierenden je Jahrgang zu hohen Kosten führen würde, gescheitert.

52 Gemäß § 35a Universitätsgesetz 2002 war das Klinisch–Praktische Jahr Teil des Studiums, wodurch die 
Studierenden während des Klinisch–Praktischen Jahres nicht in einem Dienst– oder Arbeitsverhältnis zum 
Träger der Lehreinrichtung (Lehrkrankenhaus oder Lehrordination) standen und keinen Anspruch auf Entloh-
nung hatten.

53 Die Lehrordinationsleiterinnen und –leiter erhielten einen Lehrauftrag für Mentoring im Rahmen einer 
Semesterwochenstunde.
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 16.2 Der RH wies darauf hin, dass die Studierenden im Klinisch–Praktischen Jahr in Lehr-
krankenhäusern eine Aufwandsentschädigung erhielten, in Lehrordinationen jedoch 
(mit einer Ausnahme) nicht. Dies betraf insbesondere die Studierenden der Medizi-
nischen Universität Graz, für die im Unterschied zur Medizinischen Universität Wien 
ein vierwöchiges Praktikum in einer Lehrordination Pflicht war.

Der RH hielt fest, dass die Honorarzahlungen der Medizinischen Universität Graz an 
die Lehrordinationen mit 2,48 Mio. EUR in zehn Jahren einen bedeutenden Kosten-
faktor darstellten. Für umso wichtiger erachtete er daher die Qualitätssicherung der 
Ausbildung in diesen Einrichtungen und verwies auf seine Empfehlungen zu stich-
probenweisen Vor–Ort–Überprüfungen und zu Rezertifizierungen (TZ 17).

 17.1 (1) Im Jahr 2019 verfügten die Medizinischen Universitäten Graz und Wien über 
Kooperationsvereinbarungen mit 80 bzw. 116 Lehrkrankenhäusern und 208 bzw. 
75 Lehrordinationen.

(2) Beide Medizinischen Universitäten setzten für die Anerkennung von Lehrkran-
kenhäusern voraus, dass die für Studierende vorgesehenen Organisationseinheiten 
als ärzterechtliche Ausbildungsstätten genehmigt waren; für Lehrordinationen war 
dies nicht erforderlich. Beide Medizinischen Universitäten sahen eigene Akkreditie-
rungsverfahren vor. Die Kooperationsvereinbarungen waren befristet, ausgenom-
men jene der Medizinischen Universität Graz mit den Lehrordinationen. Dort hatten 
die Lehrordinationsinhaberinnen und –inhaber alle drei Jahre ein Lehrordinations–
Refresher–Seminar zu besuchen, um ihre Kooperation aufrechtzuerhalten.

In den Anerkennungsvoraussetzungen bzw. Kooperationsverträgen beider überprüf-
ten Medizinischen Universitäten war deren Recht zu stichprobenweisen Vor–Ort–
Überprüfungen zur Qualitätssicherung der Ausbildung in den Lehrkrankenhäusern 
und Lehrordinationen verankert. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung führte nur die 
Medizinische Universität Wien anlassbezogen solche Überprüfungen durch.

(3) Rezertifizierungen mit einer Evaluierung, ob die Genehmigungsvoraussetzungen 
nach Ablauf einer bestimmten Zeit weiterhin vorlagen, sah nur die Medizinische 
Universität Wien vor.

 17.2 Der RH hielt fest, dass die Medizinische Universität Graz keine Vor–Ort–Überprüfun-
gen in den Lehrkrankenhäusern und Lehrordinationen durchführte, die Medizini-
sche Universität Wien nur anlassbezogen. In dem Zusammenhang anerkannte er, 
dass die Medizinische Universität Wien die Anerkennung von Lehrkrankenhäusern 
und Lehrordinationen befristete und Rezertifizierungen als Qualitätssicherungsmaß-
nahme vorsah.
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Der RH empfahl den Medizinischen Universitäten Graz und Wien, stichprobenartig 
(nicht nur anlassbezogen) auch durch Vor–Ort–Besuche zu überprüfen, ob die Lehr-
krankenhäuser und Lehrordinationen die Voraussetzungen zur Ausbildung der 
Studierenden erfüllen.

Der Medizinischen Universität Graz empfahl der RH darüber hinaus, die Anerken-
nungen von Lehrordinationen zu befristen und diese sowie jene ihrer Lehrkranken-
häuser erst nach positiven Evaluierungen zu rezertifizieren.

 17.3 (1) Laut Stellungnahme der Medizinischen Universität Graz sehe sie die unbefriste-
ten Verträge mit den Lehrordinationsinhaberinnen und –inhabern nicht als zeitlich 
unbegrenzt an: Wenn z.B. das Refresher–Seminar nicht besucht werde und/oder die 
Evaluierung durch die Studierenden nicht positiv ausfalle (nach Prüfung der Richtig-
keit), könne und werde die Medizinische Universität Graz die Kooperationsverein-
barung kündigen. Stichprobenartige Vor–Ort–Besuche seien aus Sicht der Medizi- 
nischen Universität Graz wünschenswert, aber aufgrund der Ressourcen knappheit 
vor allem bei Bedarf vorgesehen. Sie werde sich bemühen, die Empfehlungen mit 
den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln umzusetzen.

(2) Die Österreichische Ärztekammer teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass sie das 
Instrument der Visitation – ebenso wie der RH – als wesentlichen Aspekt zur Quali-
tätssicherung erachte und die Empfehlung stichprobenartiger Vor–Ort–Besuche in 
Lehrkrankenhäusern unterstütze.

Ärzteausbildung

Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen

 18.1 (1) Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung waren die wesentlichen rechtlichen Grund-
lagen der Ärzteausbildung das Ärztegesetz 1998, die Ärztinnen–/Ärzte–Ausbildungs-
ordnung 2015 sowie die von der Österreichischen Ärztekammer erlassenen 
Verordnungen, insbesondere die Verordnung über Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten in der Ausbildung zur Ärztin für Allgemeinmedizin/zum Arzt für Allge-
meinmedizin und zur Fachärztin/zum Facharzt, sowie über die Ausgestaltung und 
Form der Rasterzeugnisse54, Prüfungszertifikate und Ausbildungsbücher (KEF und 
RZ–V 2015).

54 Das Rasterzeugnis war der Nachweis über die mit Erfolg zurückgelegte Ärzteausbildung; die Inhalte (z.B. 
Richtzahlen) waren durch Verordnung der Österreichischen Ärztekammer festgelegt.
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(2) Die nachfolgende Tabelle zeigt die wesentlichen rechtlichen Entwicklungen in der 
Ärzteausbildung von 2008 bis 2020: 

Tabelle 5: Wesentliche rechtliche Änderungen in der Ärzteausbildung 2008 bis 2020

Datum  
Kundmachung

Quelle wesentliche Inhalte (Auswahl)

Juli 2008

Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG 
über die Organisation und Finanzie- 
rung des Gesundheitswesens,  
BGBl. I 105/2008 (Reformvereinba
rung 2008)

–  Übertragung der Zuständigkeit für Anerkennung von 
ärztlichen Ausbildungsstätten bzw. –stellen an eine eigene 
Bundesbehörde geplant; in der Folge nicht umgesetzt

Juli 2009 12. Ärztegesetz–Novelle, 
BGBl. I 62/2009

–  Festsetzung des Fachärzteschlüssels für Ausbildungsstellen 
–  Verordnungsermächtigung für Mangelfächer

Dezember 2009 13. Ärztegesetz–Novelle, 
BGBl. I 144/2009

–  Neuordnung des ärztlichen Kammerrechts (Zuordnung der 
Aufgaben zum eigenen und zum übertragenen Wirkungs-
bereich)

–  Abschaffung der Ausbildungskommissionen in den Landes-
ärztekammern

Oktober 2013
Änderung Reformvereinbarung 2008, 
BGBl. I 199/2013  
(Reformvereinbarung 2013)

–  Einrichtung Ärzte–Ausbildungskommission, Leitung Gesund-
heitsministerium, Beratung bei Planung, Steuerung, 
 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung Ärzteausbildung 

November 2014 Änderung u.a. Ärztegesetz 1998, 
BGBl. I 82/2014

–  Einführung der neunmonatigen Basisausbildung
–  Verlängerung der Ausbildung Allgemeinmedizin um sechs 

Monate (auf insgesamt 42 Monate)
–  verpflichtende Lehrpraxis für die Allgemeinmedizin
–  verschiedene Qualitätssicherungselemente
–  Rezertifizierung der Ausbildungsstätten nach sieben Jahren
–  elektronische Meldeverpflichtung (Ausbildungsstellenver-

waltung)

Mai 2015
Ärztinnen–/Ärzte–
Ausbildungsordnung 2015, 
BGBl. II 147/2015

–  Definition Allgemeinmedizin und Sonderfächer
–  Definition Planungsinstrumente

Juni 2015 KEF und RZ–V 20151, Stammfassung
–  Ausbildungsinhalte Allgemeinmedizin und Sonderfächer
–  Richtzahlen pro Fachgebiet

Juni 2016 1. Novelle KEF und RZ–V 2015 –  Verpflichtung zur Führung von Logbüchern der Österreichi-
schen Ärztekammer

Dezember 2016

Verordnung der Österreichischen 
 Ärztekammer über die Durchführung 
von Visitationen (Visitations
verordnung 2017), Stammfassung

–  Regelungen: z.B. Auswahl der zu visitierenden Ausbildungs-
stätten, Visitationsteam, Organisation, Visitationsbericht

Juli 2017

Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG 
über die Organisation und Finanzie- 
rung des Gesundheitswesens, BGBl. I 
98/2017 (Reformvereinbarung 2017)

–  Zielsetzung: Etablierung einer bundesweit einheitlichen 
 Förderung von Lehrpraxen

Mai 2018 1. Novelle Visitationsverordnung 2017 –  Visitationen auch in anerkannten Ausbildungsstätten für die 
Basisausbildung

März 2019 Änderung u.a. Ärztegesetz 1998, 
BGBl. I 20/2019

–  Regelungen zu Turnusärztinnen und Turnusärzten im Notarzt-
wesen

Dezember 2019 3. Novelle KEF und RZ–V 2015 –  für einige Sonderfächer Änderungen bei Kenntnissen, 
 Erfahrungen und Fertigkeiten 
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Datum  
Kundmachung

Quelle wesentliche Inhalte (Auswahl)

März 2020 2. COVID–19–Gesetz, BGBl. I 16/2020
–  Änderung Ärztegesetz 1998 hinsichtlich selbstständigeren 

Tätigwerdens von Turnusärztinnen und Turnusärzten bei 
 Pandemie

April und  
Juli 2020

Aufhebung von Ärztegesetz–Bestim-
mungen durch Verfassungsgerichtshof, 
BGBl. I 26/2020, BGBl. I 70/2020

–  Rücknahme der Zuständigkeit der Österreichischen Ärzte-
kammer für Aberkennungsverfahren betreffend fachärztliche 
Ausbildungsstätten 

Juli 2020 Ärztegesetz–Novelle 2020, 
BGBl. I 86/2020

–  Meldung der Besetzung von Lehrpraxen direkt an die 
 Österreichische Ärztekammer

1  Verordnung der Österreichischen Ärztekammer über Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der Ausbildung zur Ärztin für Allgemeinme-
dizin/zum Arzt für Allgemeinmedizin und zur Fachärztin/zum Facharzt, sowie über die Ausgestaltung und Form der Rasterzeugnisse, Prüfungs-
zertifikate und Ausbildungsbücher

Quellen: ärzterechtliche Grundlagen 

Seit 2008 gab es eine Reihe von Änderungen im Zusammenhang mit der Ärzteaus-
bildung. Ein zentraler Schritt dabei war vor allem nach jahrelangen Bemühungen die 
Ausbildungsreform 2014/15 mit der Ärztegesetz–Novelle 2014 und den darauf 
basierenden Verordnungen; dies, nachdem die Ärzteausbildung über Jahrzehnte im 
Wesentlichen unverändert geblieben war. Diese Ausbildungsreform hatte auch 
maßgebliche finanzielle Auswirkungen (TZ 35, TZ 50, TZ 51).

(3) Den Änderungen ging eine Neuordnung des ärztlichen Kammerrechts voran, in 
deren Rahmen die Zuständigkeit für Genehmigungsverfahren von Ausbildungsstät-
ten vom Gesundheitsministerium auf die Österreichische Ärztekammer überging.55 
Mit der 5. Ärztegesetz–Novelle von Dezember 200356 erhielt die Österreichische 
Ärztekammer weitere Kompetenzen, so u.a. weitreichende Verordnungsermächti-
gungen im Zusammenhang mit der Ärzteausbildung – allerdings unter Genehmi-
gungsvorbehalt der Gesundheitsministerin bzw. des Gesundheitsministers. 

(4) Mit der 13. Ärztegesetz–Novelle57 vom Dezember 2009 wurden u.a. die Aufga-
ben der Österreichischen Ärztekammer zum eigenen weisungsfreien und zum neu 
eingeführten übertragenen Wirkungsbereich58 zugeordnet. Im übertragenen 
Wirkungsbereich bestand ein Weisungsrecht der Gesundheitsministerin bzw. des 
Gesundheitsministers. Die Verfahren zur An– und Aberkennung von Ausbildungs-
stätten im Krankenanstaltenbereich waren dem übertragenen Wirkungsbereich 

55 Verwaltungsreformgesetz 2001, BGBl. I 65/2002  
56 BGBl. I 140/2003 
57 Die Änderungen erfolgten aufgrund einer B–VG–Novelle (BGBl. I 2/2008), mit der die „nicht–territoriale 

Selbstverwaltung“ im B–VG (Art. 120a bis 120c) verankert und somit den Kammern eine verfassungsrecht-
liche Grundlage gegeben wurde. Demnach waren die Aufgaben eines Selbstverwaltungskörpers per Gesetz 
zum eigenen und zum übertragenen Wirkungsbereich zuzuordnen und eine Weisungsbindung für die Aufga-
ben im übertragenen Wirkungsbereich zu normieren.

58 §§ 117b und 117c Ärztegesetz 1998
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zugeordnet, die Verfahren betreffend Lehrpraxen im niedergelassenen Bereich dem 
eigenen Wirkungsbereich der Österreichischen Ärztekammer.

(5) Im Jahr 2020 hob der Verfassungsgerichtshof59 Bestimmungen des Ärztegeset-
zes 1998 mit Wirksamkeit 1. April 2021 als verfassungswidrig auf, die u.a. die Durch-
führung von Verfahren zur Aberkennung fachärztlicher Ausbildungsstätten betrafen. 
Es hätte diesbezüglich zum Tätigwerden der Österreichischen Ärztekammer als 
Bundesbehörde im übertragenen Wirkungsbereich der Zustimmung der Länder 
bedurft.60 

Laut Angaben des Gesundheitsministeriums zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
würden dazu Gespräche u.a. mit den Ländern und der Österreichischen Ärzte-
kammer stattfinden. Nachdem bisher eine Einigung fehle, sei Ziel, die vom Verfas-
sungsgerichtshof aufgehobenen Bestimmungen betreffend Aberkennungsverfahren 
bis Juni 2021 zu reparieren; bis dahin seien ab April 2021 für etwaige Aberkennungs-
verfahren „automatisch“ die Länder in mittelbarer Bundesverwaltung zuständig. 
Ende Mai 2021 war eine Neuregelung dieser Zuständigkeit noch offen, obwohl die 
Aufhebung mit 1. April 2021 wirksam wurde.

Geplant sei, auch etwa die Zuständigkeit für ärzterechtliche Anerkennungsverfahren 
unter Einbeziehung der Länder (neu) zu regeln, um allfällige weitere Aufhebungen 
durch den Verfassungsgerichtshof zu vermeiden. Es gebe verschiedene Möglichkei-
ten, z.B. Verbleib der Zuständigkeit bei der Österreichischen Ärztekammer oder 
Übertragung an die Bezirksverwaltungsbehörden oder an einen Dritten (z.B. eine 
eigene GmbH).

 18.2 Der RH hielt fest, dass die grundsätzliche Ausgestaltung der Ärzteausbildung über 
Jahrzehnte im Wesentlichen unverändert geblieben war, bevor nach jahrelangen 
Bemühungen die Ärzteausbildung durch die Ausbildungsreform 2014/15 umfassend 
neu gestaltet wurde. Für die österreichweit einheitliche Durchführung etwa der 
ärzterechtlichen Ausbildungsstättenverfahren war zur Zeit der Gebarungsüberprü-
fung die Österreichische Ärztekammer zuständig.

In diesem Zusammenhang wies der RH darauf hin, dass der Verfassungsgerichtshof 
wesentliche Bestimmungen des Ärztegesetzes 1998, die u.a. die Durchführung von 
Verfahren betreffend Aberkennung fachärztlicher Ausbildungsstätten durch die 
Österreichische Ärztekammer betrafen, im März 2020 bzw. Juni 2020 mit Wirksam-

59 VfGH 5. März 2020, G 157/2019–16, V 54/2019–16, VfGH 12. Juni 2020, G 252/2019–13, V 86/2019–13  
60 Obwohl die Ermächtigung gemäß Art. 120b Abs. 2 B–VG bestand, Selbstverwaltungskörpern – so auch der 

Österreichischen Ärztekammer – Aufgaben staatlicher Verwaltung zu übertragen, hätte dies nur mit Zustim-
mung der Länder gemäß Art. 102 Abs. 4 B–VG erfolgen dürfen. Denn in Art. 102 Abs. 2 B–VG war der Kompe-
tenztatbestand „Gesundheitswesen“ des Art. 10 Abs. 1 Z 12 B–VG, auf den sich die Bestimmungen über die 
Anerkennung als Ausbildungsstätte sowie über die Eintragung in die bzw. die Streichung aus der Ärzteliste 
stützten, nicht angeführt und wäre somit nicht in unmittelbarer Bundesverwaltung ohne sonstige verfas-
sungsgesetzliche Ermächtigung zu vollziehen gewesen.
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keit 1. April 2021 als verfassungswidrig aufhob und das Gesundheitsministerium 
eine diesbezügliche Reparatur plante. Er hielt fest, dass Ende Mai 2021 eine Neure-
gelung noch offen und erst bis Juni 2021 geplant war.

Darüber hinaus wies der RH darauf hin, dass das Gesundheitsministerium beabsich-
tigte, auch etwa die Zuständigkeit für ärzterechtliche Anerkennungsverfahren unter 
Einbeziehung der Länder (neu) zu regeln, um allfällige weitere Aufhebungen durch 
den Verfassungsgerichtshof zu vermeiden.61

 18.3 Die Österreichische Ärztekammer führte in ihrer Stellungnahme aus, dass mit der 
Ärztegesetz–Novelle BGBl. I 172/2021 die Anerkennung, Zurücknahme bzw. Ein-
schränkung von Ausbildungsstätten und die Festsetzung von Ausbildungsstellen neu 
geregelt worden seien. Diese Novelle sehe vor, dass die Anerkennung von Ausbil-
dungsstätten und –stellen bzw. deren Zurücknahme und Einschränkung ab 2023 die 
Bezirksverwaltungsbehörden zu vollziehen hätten. Die Führung der Ausbildungsstel-
lenverwaltung sei in der Novelle derart mangelhaft geregelt, dass ihr künftiger 
Einsatz derzeit unklar sei, Gleiches gelte für das Ausbildungsstättenverzeichnis. Nicht 
zuletzt würden durch diese Novelle – sofern keine entsprechende Ersatzlösung 
geschaffen werde – die bisherigen finanziellen Aufwände der Österreichischen 
Ärztekammer für die Einrichtung dieser Strukturen frustriert.

Besonders kritisch sei in diesem Zusammenhang, dass dadurch künftige Planungen 
zur Umsetzung von Maßnahmen im Gesundheitswesen erschwert würden. So solle, 
aufgrund der Ärztegesetz–Novelle, offensichtlich die Führung der Ausbildungsstel-
lenverwaltung (bzw. auch des Ausbildungsstättenverzeichnisses) an die Länder über-
gehen. Dadurch werde sich nicht nur der Verwaltungsaufwand für die Führung von 
neun Ausbildungsstellenverwaltungen (Datenweitergabe durch die Bezirksverwal-
tungsbehörden, Erfassung durch Länderbehörden?) erhöhen, sondern würden die 
Datenqualität und Verfügbarkeit beeinträchtigt. Dies berühre auch die Grundlage 
für die Empfehlungen des RH und die Umsetzung der Maßnahmen.

Zu befürchten sei auch, dass es durch die „geplante“ Dezentralisierung der bewährt 
zentral geführten Verwaltungsverfahren zur Anerkennung und Zurücknahme bzw. 
Einschränkung von Ausbildungsstätten bis auf Bezirksverwaltungsebene neben einer 
Zersplitterung zu einer unterschiedlichen Spruchpraxis je Bundesland bzw. Bezirk, zu 
mangelnder Steuerung, Qualitätsverlust und Verlust der medizinischen Expertise zur 
Beurteilung von Ausbildungsstätten komme. Eine Steuerung der Ausbildungskapazi-
täten nach Bedarf (TZ 38, TZ 40) und nicht durch die Anzahl der verfügbaren und 
tatsächlich besetzten Dienstposten als Einflussfaktor auf die künftige Zahl an selbst-
ständig berufsberechtigten Ärztinnen und Ärzten sowie die Prognosegenauigkeit der 
Bedarfsanalysen würden damit in weite Ferne rücken.

61 BGBl. I 172/2021; nähere Ausführungen in TZ 1 
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Trotz der Ärztegesetz–Novelle sei gemäß den rechtlichen Vorgaben aktuell (Septem-
ber 2021) die Österreichische Ärztekammer für die genannten Agenden zuständig; 
sie habe auch die im Jahr 2022 beginnende Rezertifizierungsphase zu planen und 
durchzuführen. Hierzu habe sie die notwendigen organisatorischen und finanziellen 
Aufwendungen vorzuhalten, obwohl nach wie vor klare und vollziehbare Kriterien 
fehlten (TZ 50).

 18.4 Der RH hielt gegenüber der Österreichischen Ärztekammer nochmals (TZ 1) fest, 
dass der Nationalrat die relevante Novelle des Ärztegesetzes 1998, BGBl. I 172/2021, 
erst nach der Übermittlung des Prüfungsergebnisses an die überprüften Stellen 
beschloss. Der vorliegende Bericht basiert daher auf der zur Zeit der Gebarungs-
überprüfung geltenden Rechtslage vor Beschluss und Inkrafttreten dieser Ärzte-
gesetz–Novelle.

Inwiefern die mit der Novelle voraussichtlich verbundenen Änderungen im Bereich 
Ärzteausbildung mit einer effizienteren, kostengünstigeren, einfacheren und trans-
parenteren Verwaltung verbunden sind, oder ob die Einwände der Österreichischen 
Ärztekammer zutreffen, bleibt einer allfälligen Gebarungsüberprüfung vorbehalten.

Kommissionen für die Ärzteausbildung

Ausbildungskommission 2011 

 19 (1) Im Frühjahr 2011 beauftragte der damalige Gesundheitsminister eine Arbeits-
gruppe „Ausbildungskommission“ (in der Folge: Ausbildungskommission 2011) mit 
der Erarbeitung von zukunftsorientierten Empfehlungen für eine Ausbildung-
sreform. Die zwölf Mitglieder kamen von Krankenanstaltenträgern, vom Hauptver-
band, der Österreichischen Ärztekammer und von öffentlichen Medizinischen 
Universitäten; den Vorsitz übernahm das Gesundheitsministerium.

Ziel war die Schaffung eines durchgängigen, abgestimmten Konzepts vom Studium 
der Humanmedizin bis zur selbstständigen Berufsberechtigung, um die medizinische 
Ausbildung in Österreich auf einem hohen internationalen Standard zu halten. 
Zudem sollte u.a. die allgemeinmedizinische Ausbildung aufgewertet werden. Eine 
langfristige, sektorenübergreifende Bedarfsplanung zur allgemeinmedizinischen 
Ausbildung war ebenfalls Thema.

(2) Der Bericht der Ausbildungskommission „Reform der Ärzteausbildung – Bericht 
über den Zeitraum März – Dezember 2011“ aus 2011 legte im Wesentlichen bereits 
die Eckpunkte der neuen Struktur der Ärzteausbildung fest. So waren im universitä-
ren Bereich u.a. die verpflichtende Einführung eines Klinisch–Praktischen Jahres und 
in der Ärzteausbildung z.B. die verpflichtende neunmonatige Basisausbildung sowie 
für die Allgemeinmedizin eine Ausbildungsverlängerung unter Änderung des Ausbil-
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dungsschemas samt einer verpflichtenden Lehrpraxis festgehalten. Allerdings hätte 
dem Bericht zufolge die allgemeinmedizinische Ausbildung unmittelbar sechs 
Monate länger dauern sollen (48 Monate statt – wie letztlich beschlossen – 
42 Monate); dies u.a. unter Einbeziehung des Fachgebiets Neurologie (TZ 27).

Kommission für die ärztliche Ausbildung  
gemäß Art. 44 der Reformvereinbarung 2013

 20.1 (1) Die Reformvereinbarung 2013 sah in Art. 44 die Einrichtung der Ärzte–Ausbil-
dungskommission unter Einbeziehung der Länder, der Träger der Sozialversiche-
rung, der Österreichischen Ärztekammer und der Krankenanstaltenträger vor. Laut 
den Erläuterungen sollten alle Verantwortungsträger der öffentlichen Gesundheits-
versorgung dazu verpflichtet werden, gemeinsam die in Art. 44 genannten Frage-
stellungen zu beraten, weil Fragen der Ärzteausbildung nicht nur die Interessen 
dieser Berufsgruppe betrafen.

Aufgabe der Ärzte–Ausbildungskommission war laut Reformvereinbarung 2013 die 
Beratung in Angelegenheiten der Planung, Steuerung, Qualitätssicherung und 
Weiterentwicklung der ärztlichen Ausbildung. Laut ihrer Geschäftsordnung aus 2013 
gehörten dazu u.a. die Erarbeitung von Planungsgrundsätzen und –inhalten für die 
Verteilung von Ausbildungskapazitäten sowie von Überwachungs– und Steuerungs-
instrumenten für die bedarfsorientierte Schaffung und Nutzung von Ausbildungska-
pazitäten.

(2) Gemäß § 8 Bundesministeriengesetz 1986 oblag der zuständigen Bundesminis-
terin bzw. dem zuständigen Bundesminister die Zusammensetzung der von ihr bzw. 
ihm eingesetzten Kommission. Im Frühjahr 2013 legte der damalige Gesundheits-
minister für die Ärzte–Ausbildungskommission die Anzahl von 15 Mitgliedern und 
deren gleichmäßige Verteilung auf die in Art. 44 der Reformvereinbarung 2013 
genannten Gebietskörperschaften bzw. Institutionen fest.

Die Ärzte–Ausbildungskommission setzte sich schließlich aus 15 Vertreterinnen und 
Vertretern folgender Bereiche zusammen:

• Gesundheitsministerium (Vorsitz und zwei weitere Mitglieder),
• Länder (Kärnten, Niederösterreich und Wien – jeweils ein Mitglied),
• Hauptverband (drei Mitglieder),
• Österreichische Ärztekammer (drei Mitglieder) und
• Krankenanstaltenträger (drei Mitglieder).

Bedienstete anderer Bundesministerien durften laut Geschäftsordnung der Ärzte–
Ausbildungskommission an ihren Sitzungen teilnehmen. Ihnen kam jedoch kein 
Antrags– und Stimmrecht zu.
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(3) Die Reformvereinbarung 2017 erwähnte die Ärzte–Ausbildungskommission nicht 
mehr, sie war aber weiterhin im Ärztegesetz 199862 sowie in den Krankenanstalten-
gesetzen der Länder verankert.

(4) Im Frühjahr 2018 änderte sich die Geschäftsordnung der Ärzte–Ausbildungskom-
mission63 folgendermaßen: 

• Erhöhung der Mitgliederzahl von 15 auf 21, 
• Vertretung aller neun Länder (statt bisher drei Länder),
• mögliche Teilnahme von Bediensteten der Medizinischen Universitäten (ohne 

Antrags– und Stimmrecht).

Die nunmehrige Vergrößerung der Ärzte–Ausbildungskommission begründete das 
Gesundheitsministerium mit mehr „Achtung auf eine ausgewogene, paritätische 
Zusammensetzung“ und mit einer „bundesweit einheitlich zu erfolgenden Umset-
zung der Förderabwicklung der Lehrpraxen“.

(5) Weder Art. 44 der Reformvereinbarung 2013 noch die Geschäftsordnungen der 
Ärzte–Ausbildungskommission sahen das Wissenschaftsministerium und die Medi-
zinischen Universitäten als Mitglieder vor; ihre Teilnahme ohne Antrags– und Stimm-
recht war jedoch (für die Medizinischen Universitäten ab 2018) möglich.

Das Wissenschaftsministerium nahm bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung an den 
Sitzungen der Ärzte–Ausbildungskommission nicht teil. Laut Gesundheitsministe-
rium seien Abstimmungen mit dem Wissenschaftsministerium auf informellem Weg 
erfolgt.

Zur Teilnahme bzw. Vertretung der Medizinischen Universitäten gab es unterschied-
liche Auffassungen. So war – einer aktenmäßigen Erledigung des Gesundheitsminis-
teriums aus 2013 zufolge – ein Bediensteter der Medizinischen Universität Wien, 
der gleichzeitig Primar am Universitätsklinikum – Allgemeines Krankenhaus Wien 
war, als Vertreter der Krankenanstaltenträger festgelegt. Laut Medizinischer Univer-
sität Wien vertrat dieser hingegen alle Medizinischen Universitäten. Die Medizini-
sche Universität Graz wiederum sah sich in der Ärzte–Ausbildungskommission nicht 
vertreten.

(6) Von Beginn an zog die Ärzte–Ausbildungskommission immer wieder Expertinnen 
und Experten aus verschiedenen Bereichen bei. Regelmäßig nahm etwa der Leiter 
der Rechtsabteilung der Medizinischen Universität Wien an ihren Sitzungen teil.

62 §§ 7 Abs. 4, 10 Abs. 5, 13a Abs. 1 und 196 Ärztegesetz 1998  
63 Ärzte–Ausbildungskommission, Protokoll der 22. Sitzung vom 13. März 2018  
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 20.2 Der RH hielt kritisch fest, dass in der Ärzte–Ausbildungskommission bis 2018 nicht 
alle Länder vertreten waren, obwohl die Reformvereinbarung 2013 ihre Einbezie-
hung vorsah. Damit wurde der Intention der Einrichtung dieser Kommission, dass 
alle Verantwortungsträger gemeinsam die in Art. 44 genannten Fragestellungen 
beraten, erst ab 2018 vollständig entsprochen.

Der RH wies darauf hin, dass das Wissenschaftsministerium und die Medizinischen 
Universitäten als Mitglieder der Ärzte–Ausbildungskommission nicht vorgesehen 
waren. Auffassungsunterschiede gab es u.a. zur Funktion eines Primars des Univer-
sitätsklinikums – Allgemeines Krankenhaus Wien.

Der RH empfahl dem Gesundheitsministerium, klarzustellen, welches Mitglied der 
Ärzte–Ausbildungskommission welche Einrichtung bzw. Gebietskörperschaft vertritt.

Der RH vertrat die Auffassung, dass für eine langfristige, gesamthafte und bedarfs-
gerechte Planung, Steuerung und Weiterentwicklung der gesamten ärztlichen 
Ausbildung – vom Studium der Humanmedizin bis zur selbstständigen ärztlichen 
Berufsberechtigung – und damit der künftigen ärztlichen Versorgungssituation die 
gleichberechtigte Einbeziehung aller beteiligten Einrichtungen in die Ärzte–Ausbil-
dungskommission zweckmäßig wäre. Dies unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten.

Vor diesem Hintergrund und zur Umsetzung dieser gemeinsamen Aufgabe empfahl 
der RH dem Gesundheitsministerium, gemeinsam mit dem Wissenschaftsministe-
rium und den Medizinischen Universitäten Zielsetzung, Auftrag, Konzeption und 
Zusammensetzung der Ärzte–Ausbildungskommission sowie deren Aufgabenspekt-
rum (neu) zu definieren und dies in der Geschäftsordnung festzulegen.

 20.3 (1) Laut Stellungnahme des Gesundheitsministeriums sei in der Geschäftsordnung 
der Ärzte–Ausbildungskommission mittlerweile festgelegt, welche Organisation mit 
wie vielen Personen vertreten sei. In der Sitzung der Ärzte–Ausbildungskommission 
am 31. Mai 2021 seien nach Umstrukturierungen und Neunominierungen von den 
vertretenen Organisationen die Personen klargestellt worden, welche diese Organi-
sationen in der Kommission repräsentieren würden. Da in der Ärzte–Ausbildungs-
kommission derzeit alle für die Ausbildung Verantwortlichen bzw. die Finanziers der 
Ausbildung vertreten seien, erscheine die Einbeziehung zusätzlicher Institutionen in 
die Ärzte–Ausbildungskommission nicht notwendig.

(2) Laut Stellungnahme der Medizinischen Universität Wien begrüße sie Vertreterin-
nen bzw. Vertreter der Medizinischen Universitäten als stimmberechtigte Mitglieder 
in der Ärzte–Ausbildungskommission.
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 20.4 Der RH nahm gegenüber dem Gesundheitsministerium die Klarstellung zur Zusam- 
men setzung der Ärzte–Ausbildungskommission zur Kenntnis. Er hielt neuerlich fest, 
dass das Wissenschaftsministerium und die Medizinischen Universitäten zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung keine Mitglieder der Ärzte–Ausbildungskommission waren. 
Vor dem Hintergrund, dass für eine langfristige, gesamthafte und bedarfsgerechte 
Planung, Steuerung und Weiterentwicklung der gesamten ärztlichen Ausbildung und 
damit der künftigen ärztlichen Versorgungssituation die gleichberechtigte Einbezie-
hung aller beteiligten Einrichtungen in die Ärzte–Ausbildungs kommission zweckmäßig 
war, verblieb der RH bei seiner Empfehlung, gemeinsam mit dem Wissenschaftsminis-
terium und den Medizinischen Universitäten Zielsetzung, Auftrag, Konzeption und 
Zusammensetzung der Ärzte–Ausbildungskommission sowie deren Aufgabenspekt-
rum (neu) zu definieren und dies in der Geschäftsordnung festzulegen.

Evaluierungen und Visitationen

 21.1 (1) Trotz der maßgeblichen Neugestaltung der Ärzteausbildung im Rahmen der 
Ausbildungsreform 2014/15 (z.B. Einführung der Basisausbildung, Verlängerung der 
allgemeinmedizinischen Ausbildung um mindestens sechs Monate) sahen die ärzte-
rechtlichen Grundlagen keine umfassende Evaluierung der Ärzteausbildung Neu vor.

(2) Mit dem Ziel, die Ausbildungsqualität sicherzustellen, ließ die Österreichische 
Ärztekammer seit 2011 kontinuierlich Evaluierungen der ärztlichen Ausbildung durch-
führen (Kosten pro Evaluierung rd. 33.000 EUR); anfangs betrafen diese nur die allge-
meinmedizinische Ausbildung, ab 2015 folgten Basis– und Facharztausbildung. 
Mittels eines Online–Fragebogens beantworteten Turnusärztinnen und Turnusärzte 
verschiedene Fragenkomplexe (z.B. Ausbildungsqualität, Ausbildungsorganisation, 
Arbeitsabläufe, Arbeitsbelastung), die nach dem Schulnotensystem ausgewertet 
wurden.

So war 2019 die Gesamtbewertung bei der fachärztlichen Ausbildung mit 2,30 am 
besten, die allgemeinmedizinische Ausbildung wurde mit 2,45 und die Basisausbil-
dung mit 2,37 bewertet. Im Zeitverlauf ergab sich für die Basisausbildung und die 
allgemeinmedizinische Ausbildung ein positiver Trend. Die Bewertung der fachärzt-
lichen Ausbildung war stabil. Die Bewertung der Ausbildung nach der Ärztinnen–/
Ärzte–Ausbildungsordnung 2015 (Allgemeinmedizin: 2,41) fiel geringfügig besser 
aus als jene nach der Ärztinnen–/Ärzte–Ausbildungsordnung 2006 (Allgemeinmedi-
zin: 2,50).

(3) Die Ärzte–Ausbildungskommission thematisierte die von der Österreichischen 
Ärztekammer beauftragten Evaluierungen der Ärzteausbildung kaum; sie war vorab 
in die Konzeption bzw. Gestaltung dieser Evaluierungen nicht eingebunden.
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(4) Im Zusammenhang mit der Einführung der verpflichtenden Lehrpraxis für das 
Fachgebiet Allgemeinmedizin waren verschiedene Evaluierungen vorgesehen, z.B. 
im Ärztegesetz 199864 (ab Juni 2022). Vom Dezember 2020 stammte der Bericht des 
Dachverbands über die von der Bundes–Zielsteuerungskommission beauftragte 
Evaluierung der Lehrpraxisförderung u.a. betreffend die Erhöhung des Eigenanteils 
der Lehrpraxisinhaberin bzw. des Lehrpraxisinhabers (TZ 31). Die Österreichische 
Ärztekammer führte im Herbst 2020 eine eigene Online–Umfrage zur Lehrpraxis 
u.a. über den Lerngewinn und die Zufriedenheit der Lehrpraktikantinnen und –prak-
tikanten sowie der Lehrpraxisinhaberinnen und –inhaber durch, die überwiegend 
positive Ergebnisse brachte.

Darüber hinaus sah der Lehrpraxis–Gesamtvertrag zwischen Österreichischer Ärzte-
kammer und Hauptverband65 eine Evaluierung des Gesamtvertrags vor, die u.a. die 
Kernthemen Leistungsausweitung, Verbleib der Lehrpraktikantinnen bzw. –prakti-
kanten als Vertragsärztinnen und Vertragsärzte im System und Ausbildungsqualität 
umfassen sollte. Diese lag bis Oktober 2020 noch nicht vor.

 21.2 Der RH hielt fest, dass trotz der maßgeblichen Neugestaltung der Ärzteausbildung 
keine umfassende Evaluierung der Ärzteausbildung Neu vorgesehen war. Weiters 
wies er darauf hin, dass die Evaluierungen der Österreichischen Ärztekammer in der 
Ärzte–Ausbildungskommission kaum thematisiert wurden und diese Kommission in 
die Konzeption bzw. Gestaltung der Evaluierung vorab nicht eingebunden war.

In diesem Zusammenhang hielt der RH fest, dass das Regierungsprogramm 2020–
2024 eine Neugestaltung der Ärzteausbildung vorsah. Dafür war es aus Sicht des RH 
zweckmäßig, die Schwachstellen und Verbesserungspotenziale der Ärzteausbildung 
umfassend zu kennen, um darauf im Rahmen einer Neugestaltung gezielt reagieren 
zu können.

Der RH empfahl dem Gesundheitsministerium, darauf hinzuwirken, dass sich die 
Ärzte–Ausbildungskommission verstärkt mit den Evaluierungsergebnissen der Öster-
reichischen Ärztekammer zur Ärzteausbildung befasst, um daraus gemeinsam 
Verbesserungsmaßnahmen bzw. –vorschläge ableiten zu können. Gemeinsam mit 
der Österreichischen Ärztekammer wären Lösungen zu entwickeln, wie sich die 
Ärzte–Ausbildungskommission aktiv in die Konzeption der Evaluierung einbringen 
kann. Erforderlichenfalls sollte das Gesundheitsministerium ergänzende Evaluierun-
gen durchführen.

64 § 235 Abs. 8 Ärztegesetz 1998
65 Entsprechend der Reformvereinbarung 2017 wurde am 31. März 2017 der Gesamtvertrag über den Einsatz 

von Turnusärztinnen und Turnusärzten bei Vertragsärztinnen und Vertragsärzten und in Vertragsgruppenpra-
xen (Lehrpraxis–Gesamtvertrag) abgeschlossen. Dieser regelte u.a., dass die von der Lehrpraktikantin bzw. 
vom Lehrpraktikanten erbrachten Leistungen nach der für das jeweilige Fachgebiet geltenden, gesamtver-
traglichen Honorarordnung des jeweiligen Krankenversicherungsträgers verrechenbar waren.




